
Mit Festsetzungen zur Ortsbildpflege für den 
Siedlungsbereich Altort.

Zum Schutz des Ortsbildes, der Ortsentwicklung, 
zur Gestaltung und Weiterentwicklung der städte-
baulichen und baulichen Strukturen erlässt der 
Markt Oberschwarzach folgende Gestaltungssat-
zung mit einem Kommunalen Förderprogramm.

Gestaltungssatzung
Markt Oberschwarzach
Landkreis Schweinfurt



Ich freue mich schon jetzt auf viele gute und iden-
titätsstiftende Sanierungen, Um- und Neubauten. 
Lassen Sie uns gemeinsam an der Einmaligkeit 
unseres Marktes Oberschwarzach arbeiten. Ich 
hoffe, dass die Gestaltungssatzung mit dem Kom-
munalen Förderprogramm Sympathie weckt, an 
der Gestaltung des Ortes mitzuwirken und einen 
Weg aufzeigt, unseren historischen Ortskern zu er-
halten, zu gestalten und noch lebenswerter zu ma-
chen.

1. Bürgermeister
Manfred Schötz
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Vorwort des Bürgermeisters

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Baukultur ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir alle 
verändern und gestalten unsere gebaute Umwelt 
dabei unter gesellschaftlichen und technischen 
Veränderungen täglich. 

Keine leichte Aufgabe, die nicht nur Kosmetik für 
das Erscheinungsbild sein soll, sondern eine 
nachhaltige Entwicklung für ein besseres Lebens-
gefühl, für Zuzug in Altorte, für Tourismus oder 
auch das Wirtschaftsgeschehen bewirken soll. 

Es gilt den spezifischen Charakter unserer Orts-
chaften, insbesondere in den Ortskernen, langfris-
tig zu erhalten und positiv weiterzuentwickeln.

Mit hoher, engagierter und aktiver Bürgerbeteili-
gung wurde das Gemeindeentwicklungskonzept 
(GEK), das Städtebauliche Entwicklungskonzept 
(ISEK) und das kommunale Denkmalschutzgesetz 
(KDK) erstellt. Die nun vorliegende Gestaltungs-
satzung ist ein Ergebnis dieser gemeinsamen Zu-
sammenarbeit. 

Sie ist dabei nicht nur „als lebloses Regelwerk“ auf 
die Siedlungsgeschichte bis 9000 V. Chr. gerich-
tet, sondern dient als Instrument zur baukulturellen 
Entwicklung.

Der Erfolg ist dabei auf einen langen Zeitraum an-
gesetzt. Unter Beachtung des Gleichheitsgrund-
satzes, muss eine konsequente und genaue 
Durchführung gewahrt werden. Voraussetzung für 
die sichtbare Umsetzung ist das Vertrauen zuein-
ander und das Ziel für qualitative Verbesserungen. 
Es geht um die Wiederentdeckung von Werten 
und deren Weiterentwicklung.

Die vorliegende Gestaltungssatzung und der hier-
zu angefertigte Leitfaden für Oberschwarzach sol-
len mit Ratschlägen, Fotografien und Erläuterun-
gen helfen, ein Gefühl für ein der örtlichen Situati-
on angemessenes Bauen zu bekommen. Die Ge-
staltungssatzung beinhaltet Gestaltungselemente, 
die für das Ortsbild unverzichtbar sind. Das Kom-
munale Förderprogramm bietet für die Bürgerin-
nen und Bürger Anreize, die Ziele der Ortssanie-
rung umzusetzen.
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...ist eine Gestaltungssatzung?

ein Leitfaden für gutes Bauen im Altort

keine Verhinderungssatzung

ein unterstützendes Mittel für die Bürger und für die Kommune
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...wird eine Gestaltungssatzung erlassen?

zum Schutz des Ortsbildes

zur Gestaltung und Weiterentwicklung des Ortes

zur Bewahrung der städtebaulichen und baulichen Qualitäten

zum Einfügen neuer Architektur in den gewachsenen Ort

als Gemeinschaftsaufgabe

zur Identitätsstiftung
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...betrifft die Gestaltungssatzung?

? ?
??

die Bürgerinnen und Bürger von Oberschwarzach

Bewohnerinnen und Bewohner im festgelegten Sanierungsgebiet

des Altorts Oberschwarzach
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...findet die Gestaltungssatzung Anwendung?

im festgelegten Sanierungsgebiet bei

Neubauten

Ersatzneubauten

Maßnahmen an Freianlagen (Hof, Tor, Zaun)

nicht genehmigungspflichten Vorhaben

Seite 6



...sollte man vorgehen?

?
?

?
?

Gestaltungssatzung lesen 

Maßnahmen "definieren" 

mit der Kommune / dem Bauamt / dem Bürgermeister sprechen 

Beratungsgespräch mit beauftragtem Stadtplanungsbüro führen 

Maßnahmen „festzurren", Angebote einholen 

Antrag stellen 

Förderung erhalten

Seite 7



...gibt es Unterstützung?

      

     

  

  

    

 

 

bei der Kommune / bei der Verwaltungsgemeinschaft 

durch die zur Verfügung stehenden Fördermittel  

beim beauftragten Stadtplanungsbüro

beim Landkreis Schweinfurt

bei der Regierung von Unterfranken
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...wird eine Gestaltungssatzung erlassen?

zur Innenentwicklung, damit unsere Orte lebenswert bleiben

um Baukultur zu fördern, gemeinsam mit den Menschen

damit lokale Werte erhalten bleiben

zur Unterstützung regionaler Wertschöpfung

um Lebensqualität zu erhöhen

damit zusammen Zukunftsperspektiven entwickelt und umgesetzt
werden können
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Präambel

Der Altort von Oberschwarzach hat sein cha-
rakteristisches Ortsbild über Jahrhunderte 
hinweg erhalten und ist trotz vieler Verände-
rungen noch deutlich von den neuen Sied-
lungsgebieten zu unterscheiden. 

Die vorhandenen städtebaulichen und bauli-
chen Qualitäten sollen erhalten werden. Neue 
Architektur muss sich in das gewachsene Ge-
füge des Ortes einfügen. Unproportionale Ge-
bäude, unpassende Um- oder Anbauten sol-
len ersetzt und in Zukunft vermieden werden. 

Aufgrund von Art 81. Abs. 1 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) erlässt die Marktge-
meinde Oberschwarzach, in Abstimmung mit 
der Regierung von Unterfranken, dem Land-
ratsamt Schweinfurt und dem Bayer. Land-
ratsamt für Denkmalpflege folgende Gestal-
tungssatzung.

Skizzen und Abbildungen sowie Analysen 
zum historischen Baugefüge im Altort von 
Oberschwarzach dienen der Erläuterung.

Die vorliegende Gestaltungssatzung basiert 
auf den Ergebnissen der vorbereitenden Un-
tersuchungen zur Altortsanierung mit Rah-
menplanung, dem Integriertem Städtebauli-
chen Entwicklungskonzept (ISEK) von 2019, 
sowie dem kommunalen Denkmalkonzept 
von 2019 und der Erhaltungssatzung von 
2022.
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§ 1 Generalklausel

Das charakteristische Baugefüge und insbe-
sondere der denkmalgeschützte Bereich um 
den Kirchberg und das Renaissance-Schloss 
ist zu erhalten, zu schützen und weiter zu ent-
wickeln. 

Bei allen baulichen Maßnahmen sind histori-
sche Siedlungsstrukturen, Bauvolumen und 
Gestaltungsmerkmale grundsätzlich zu be-
wahren. 

Veränderungen müssen sich am Bestand ori-
entieren und sich in das umgebende, bauliche 
Gefüge einordnen. Vorhandene Gestaltungs-
mängel sollten im Zuge von baulichen Maß-
nahmen im Sinne dieser Satzung zu beseitigt 
werden.

Hierzu steht das beauftragte Stadtplanungs-
büro beratend zur Verfügung.

Abschnitt A – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 
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§ 2 Geltungsbereich

1. Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich für die Gestal-
tungssatzung umfasst den historischen Orts-
kern von Oberschwarzach einschließlich um-
gebender Freiflächen. Der beiliegende Ab-
grenzungsplan des Sanierungsgebietes „Al-
tort Oberschwarzach“ ist Bestandteil der Sat-
zung.

2. Sachlicher Geltungsbereich
Die Satzung gilt für die:
• Errichtung, Änderung, Instandsetzung, Be-
seitigung von baulichen Anlagen oder Teilen 
davon
• Gestaltung von privaten Freiflächen, Einfrie-
dungen und Stützmauer
• Rechtsvorgänge nach §144 BauGB im Sa-
nierungsgebiet. Es wird darauf hingewiesen, 
dass sie nach Art. 57 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) auch für nicht-genehmi-
gungspflichtige Vorhaben gilt.

Abschnitt B – Umfang und Reichweite der Regelungen
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Öffentliche Gebäude
Wohngebäude

Nebengebäude
Abgrenzung Sanierungsgebiet

Übersichtsplan 
Sanierungsgebiet
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Öffentliche Gebäude
Wohngebäude

Nebengebäude

Verkehrswege
Fußwege

Gewässer

Öffentl. Räume und 
Aufweitung im Straßenraum

Baudenkmäler
Bodendenkmäler

Förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet

Abgrenzung Sanierungsgebiet

Übersichtsplan 
Erhaltungssatzung 

Blickachsen
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§3 Festsetzungen

1. Baukörper

1.1 Die für den Altort typischen Raumkanten sind 
zu erhalten; neue Gebäude müssen diese Raum-
kante aufnehmen. Ortsbildprägende Gebäude-
stellungen und Baufluchten sind beizubehalten 
bzw. wiederaufzunehmen.

1.2 Anbauten und Nebengebäude müssen sich 
dem Hauptbau unterordnen: Anbauten in Verlän-
gerung des bestehenden Hauptgebäudes mit glei-
cher Firstrichtung und Firsthöhe sind zulässig. 
Nachträgliche Anfügungen an Gebäude z.B. Bal-
kon, Loggia, Wintergarten sind nur im rückwärti-
gen Teil von Gebäuden zulässig.

1.3 Gartenhäuschen und überdachte Freisitze 
sind als tragende Holzständer oder schlanke 
Stahlkonstruktion auszuführen. An Baudenkmä-
lern sind nur Tonziegel zulässig. Andere Farben 
und Materialien sowie glasierte Ziegel sind nicht 
zulässig.

2. Dachgestaltung

2.1 Die Hauptgebäude sind mit einem Satteldach 
mit mittigem First und mit 40 - 60° Neigung auszu-
bilden. Historische Sonderdachformen (Halb-
walm- oder Mansarddach o.ä.) sind zu erhalten. 
Anbauten an Hauptgebäuden müssen sich an de-
ren Dachgestaltung anpassen.

2.2 Nebengebäude müssen ein Satteldach von 25 
- 50° Neigung aufweisen. Bis zu einer Grundfläche 
von 50 m² dürfen Nebengebäude auch mit einem 
flacher geneigten Pultdach (25° Neigung) ausge-
stattet sein. First und Traufe müssen dabei jeweils 
an der längeren Gebäudeseite liegen.

2.3 Anbauten und bestehende Gebäude können 
bis zu 50% der Grundfläche als eingeschossige 
Baukörper mit Flachdach ausgebildet werden und 
sind nur im rückwärtigen Bereich an vom Straßen-
raum aus nicht sichtbaren Bereichen zulässig.

2.4  Der Dachüberstand darf am Ortgang maximal 
0,25m, an der Traufe maximal 0,50m betragen. 
Vorhandene Gebäude dürfen bei nachträglichen 
Dachausbauten einen Kniestock von maximal 
0,35m Höhe erhalten. Bei Neubauten ist ein Knie-
stock von maximal 0,50m erlaubt, gemessen vom 
Schnittpunkt der Außenkante der Außenwand be-
ginnend ab OK Rohdecke bis UK Sparren. Die Dä-
cher dürfen nur mit naturroten oder rotbraunen 
Ton- oder Betonziegeln gedeckt werden.

Abschnitt C – Gebäudemerkmale, Private Freiflächen, Außenanlagen

3736

FORMENSPRACHE
Die Formen, aus denen Dorf, Haus und
Hof bestehen

2

Formen sind Fixpunkte der Wahrnehmung. Sie sind die
unmittelbar erkennbaren Körper und Umrisse baulicher
Objekte. Beim Blick auf Städte, Märkte und Dörfer im
Landkreis Schweinfurt ist eine Kirche klar von einem
Wohnhaus zu unterscheiden oder ein Backhaus von einer
Schule.

4140

Die Scheune und die weiteren Gebäude waren dem
Haupthaus in Höhe und Fläche ursprünglich unterge‐
ordnet, wurden jedoch mit dem wachsenden Platzbedarf
der Landwirtschaft in der Mitte des 20. Jahrhunderts auf
einigen Höfen deutlich vergrößert. Mit anderen Nutzungs‐
ansprüchen sind auch andere Bauformen erkennbar. So
findet man in unserer Region auch typische Gasthäuser,
Handwerker-, Händler- und Bürgerhäuser, Mühlen oder
Gerberhäuser als Sonderformen.

Der Mittelpunkt eines jeden Ortes in Franken: natürlich ehemals das
Gasthaus! Obgleich viele der Häuser heute anders genutzt werden,
erkennt man sie bereits aus der Ferne. So wie auch das heute als Bürger‐
haus genutzte ehemalige Gasthaus in Schwebheim mit seinem großen
Baukörper, dem Walmdach und dem kunstvoll geschmiedeten Ausleger
mit dem ehemals namensgebenden Löwen.

FORMENSPRACHE

Ein typisch fränkisches Haus mit Sockel, zwei
Geschossen und steilem Satteldach. Diese
überlieferte Formensprache macht auch beim
Neubau eine gute Figur.

mittige Erschließung
Traufseite

Sockel

Erdgeschoss

Obergeschoss

Dach

Ortgang

Dachüberstand

Dac
hfirs

t

Ein typisch fränkisches Haus besteht
in der Regel aus einem steinernen
Sockel, ein bis zwei gleichmäßigen Ge‐
schossen und den Abschluss bildet
ein steiles Satteldach mit dem First in
Längsrichtung und einem knappen
Dachüberstand.

Das Dach diente ehemals als Speicher
für die Lagerung der Ernte. Typisch für
Fachwerkhäuser ist eine steile Dach‐
neigung von 48 bis 55 Grad, die beim
sogenannten Sparrendach bis ins 19.
Jahrhundert ursprünglich konstruktiv
bedingt war. Sparren nennt man die
das Dach bildenden Holzbalken, die
direkt unter dem First miteinander
verbunden werden. Ab dem 19. Jahr‐
hundert kommt das etwas flacher ge‐

neigte Pfettendach, bei dem die Sparren auf Längsbalken,
den sogenannten Pfetten, aufliegen, mit etwa 42 Grad
Dachneigung oder mehr in Mode.

Die Ablesbarkeit von Formen und ihren Bedeutungen zeigt
sich auch bei den Dächern. Während Bauernhäuser vor
allem Satteldächer aufweisen, finden sich im Landkreis
Schweinfurt bei Gasthäusern, Rathäusern, Schulen oder
besonders wohlhabenden Besitzern auch Modeerschei‐
nungen des 18. und 19. Jahrhunderts wie das Halbwalm-
oder das Mansarddach.

Satteldach

Mansard‐
giebeldach

Krüppelwalmdach

Walmdach

Mansard-
walmdach
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Kniestockausbildung 

 

 

     
 

Klassische Schopfwalm- und Satteldachausführungen 
In Stadtlauringen 
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Abb. Fachwerkdetail, Oberschwarzach

Abb. Detail Giebelfassade mit Gewänden und Fensterläden, Oberschwarzach
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Abb. Detail Sandsteinfassade, Treppengiebel, Oberschwarzach

Abb. Detail Sandsteinfassade mit Gewänden und Fensterläden, Oberschwarzach



Abb. Straßenzug unterhalb des Kirchbergs, Oberschwarzach

Abb. Straßenzug unterhalb des Kirchbergs, Oberschwarzach
Seite 19
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3.3 Dachrinnen. Verwahrungen und Fallrohre sind 
handwerklich auszuführen. Kunststoffrohre und -
rinnen sind unzulässig.

3.4 Dachgaubenwangen sind vorzugsweise zu-
verputzen oder zu verschiefern. Alternativ sind 
Holzverschalungen oder Blechverkleidungen aus 
Kupfer oder Zink zulässig.

3.5 Dachantennen und Satellitenschüsseln dürfen 
vom öffentlichen Raum nicht einsehbar sein.

3.6 Krag- oder Vordächer zum Schutz von Eingän-
gen dürfen maximal 1,30m auskragen. Vordächer 
dürfen abweichend zu § 3 (2) auch mit Flachglas 
eingedeckt sein. Horizontale Vor- und Kragdächer 
aus Beton oder Kunststoff sowie umlaufende 
Kragplatten sind nicht erlaubt. Vordächer dürfen 
das erforderliche verkehrliche Lichtraumprofil nicht 
einschränken.

5352

HOLZ UND STEIN
Über Bauweisen und Materialien im
Zeitverlauf

3

Beim Bau eines Hauses war es bis ins 20. Jahrhundert
hinein üblich, nahezu ausschließlich in der Umgebung ver‐
fügbare Materialien zu verwenden. Weite Transportwege
wären für den Großteil der Menschen unerschwinglich
gewesen, nur reiche Adelige, der Fürstbischof oder reiche
Klöster konnten sich z. B. italienischen Marmor für ihre
Schlösser und Gotteshäuser leisten.

3. Dachaufbauten

3.1 Dachgauben sind nur als stehende Einzelgau-
ben in Form von Sattel-, Schlepp- oder Walmgau-
ben möglich, pro Dach jedoch nur eine Gauben-
art. 
Die Gesamtlänge der Gauben darf maximal ein 
Drittel der Trauflänge des Daches betragen.  
Sie müssen sich in Material, Farbe und Größe in 
die Dachfläche einfügen. Seitenverkleidungen aus 
Kunststoff sind nicht zulässig. 
Dacheinschnitte und Dachflächenfenster sind nur 
auf der von der Straße aus nicht einsehbaren 
Dachseite zulässig. (Ausnahme: Öffnungsluken für 
Kaminkehrer 0,54 x 0,85m groß.) 
Die Dachgauben dürfen maximal 1,30m breit sein 
(Außenmaße). Die Fenster der Dachgauben müs-
sen kleiner als die Fenster der Fassade sein. 
Der Abstand zwischen den Dachgauben muss 
mindestens 0,80m, zum First mindestens 1,50m 
und zum Ortgang 1,50m aufweisen. 

3.2 Das Zwerchhaus darf maximal 3,50m breit 
sein. Der First des Giebels muss jeweils mindes-
tens 0,50m unter dem First sowie über der Traufe 
des Haupthauses liegen. Pro Dachseite darf nur 
ein Zwerchhaus errichtet werden. Der Abstand 
zwischen Zwerchhaus und Ortgang muss mindes-
tens 1,50m aufweisen.

4140

Die Scheune und die weiteren Gebäude waren dem
Haupthaus in Höhe und Fläche ursprünglich unterge‐
ordnet, wurden jedoch mit dem wachsenden Platzbedarf
der Landwirtschaft in der Mitte des 20. Jahrhunderts auf
einigen Höfen deutlich vergrößert. Mit anderen Nutzungs‐
ansprüchen sind auch andere Bauformen erkennbar. So
findet man in unserer Region auch typische Gasthäuser,
Handwerker-, Händler- und Bürgerhäuser, Mühlen oder
Gerberhäuser als Sonderformen.

Der Mittelpunkt eines jeden Ortes in Franken: natürlich ehemals das
Gasthaus! Obgleich viele der Häuser heute anders genutzt werden,
erkennt man sie bereits aus der Ferne. So wie auch das heute als Bürger‐
haus genutzte ehemalige Gasthaus in Schwebheim mit seinem großen
Baukörper, dem Walmdach und dem kunstvoll geschmiedeten Ausleger
mit dem ehemals namensgebenden Löwen.

FORMENSPRACHE

Ein typisch fränkisches Haus mit Sockel, zwei
Geschossen und steilem Satteldach. Diese
überlieferte Formensprache macht auch beim
Neubau eine gute Figur.

mittige Erschließung
Traufseite

Sockel

Erdgeschoss

Obergeschoss

Dach

Ortgang

Dachüberstand

Dac
hfirs

t

Ein typisch fränkisches Haus besteht
in der Regel aus einem steinernen
Sockel, ein bis zwei gleichmäßigen Ge‐
schossen und den Abschluss bildet
ein steiles Satteldach mit dem First in
Längsrichtung und einem knappen
Dachüberstand.

Das Dach diente ehemals als Speicher
für die Lagerung der Ernte. Typisch für
Fachwerkhäuser ist eine steile Dach‐
neigung von 48 bis 55 Grad, die beim
sogenannten Sparrendach bis ins 19.
Jahrhundert ursprünglich konstruktiv
bedingt war. Sparren nennt man die
das Dach bildenden Holzbalken, die
direkt unter dem First miteinander
verbunden werden. Ab dem 19. Jahr‐
hundert kommt das etwas flacher ge‐

neigte Pfettendach, bei dem die Sparren auf Längsbalken,
den sogenannten Pfetten, aufliegen, mit etwa 42 Grad
Dachneigung oder mehr in Mode.

Die Ablesbarkeit von Formen und ihren Bedeutungen zeigt
sich auch bei den Dächern. Während Bauernhäuser vor
allem Satteldächer aufweisen, finden sich im Landkreis
Schweinfurt bei Gasthäusern, Rathäusern, Schulen oder
besonders wohlhabenden Besitzern auch Modeerschei‐
nungen des 18. und 19. Jahrhunderts wie das Halbwalm-
oder das Mansarddach.

Satteldach

Mansard‐
giebeldach

Krüppelwalmdach

Walmdach

Mansard-
walmdach
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Beispiel Schleppgaube 
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Abb. Detail Schleppgaube mit Biberschwanz-Deckung
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4. Solaranlagen und Energetische Maßnah-
men, erneuerbare Energie (§9, Abs.1 Nr.23 b 
BauGB)

Solaranlagen
Die Zulässigkeit zur Nutzung der Solarenergie zur 
Stromerzeugung, Brauchwassererwärmung sowie 
Heizungsunterstützung wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 
23 b BauGB festgesetzt.

Allgemein
• Sonnenkollektoren sind zulässig zur Brauch-
wassererwärmung bzw. zur Heizungsunterstüt-
zung. Photovoltaikanlagen sind zulässig zur 
Stromerzeugung. Die Anlagen dienen der Versor-
gung des eigenen Energiebedarfs (Eigenbedarf 
unter Einschluss von Mobilitätsenergie) auf dem 
jeweiligen Grundstück.

• Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen 
sind nur in oder auf dem Dach sowie an Fassaden 
von Gebäuden zulässig. Freistehende Anlagen 
sind unzulässig.

Nicht einsehbarer Bereich
straßenabgewandt in min. 3 m Abstand zur 
Raumkante des angrenzenden öffentlichen 
Raums

Begriffserläuterung:
Vom öffentlichen Raum nicht einsehbare Bereiche 
sind Bereiche, die von den angrenzenden öffent-
lichen Räumen aus der Fußgängerperspektive 
nicht sichtbar sind.
Straßenabgewandte Dach-/ Gebäudeseiten in 
min. 3 m Abstand zur Raumkante des angrenz-
enden öffentlichen Raums sind Dach-/Gebäude-
flächen, die orthogonal zum an-grenzenden öff-
entlichen Raum verlaufen und einen Abstand von 
min. 3 m zu der Grundsţücksgrenze des angrenz-
enden öffentlichen Raums aufweisen (z.B. giebel- 
ständig zum öffentlichen Raum angeordnete 
Gebäude).

Solaranlagen in oder auf dem Dach
• Die Anlagen sind im vom öffentlichen Raum nicht 
einsehbaren Dachbereich sowie an straßenabge-
wandten Dachseiten in min. 3 m Abstand zur 
Raumkante des angrenzenden öffentlichen 
Raums zugelassen, sofern hierdurch schützens-
werte Dachkonstruktionen nicht beeinträchtigt 
werden.

• Zu den Dachrändern ist ein Abstand von min.60 
cm einzuhalten; zur Dachtraufe kann der Abstand 
unterschritten werden.

• Bei Anordnung von Solaranalgen in Analogie zu 
einem durchgängigen Traufblech, ist zur Traufe so-
wie zu den Ortgängen kein Abstand erforderlich.

• Die Anlagen sind bei geneigten Dächern inte-
griert oder dachflächenparallel in einem Abstand 
von max. 15 cm zur Oberkante der Dachhaut ein-
zubauen.

• Die Module sind in geschlossenen, recht-ecki-
gen, nicht unterbrochenen Feldern in einheitlicher 
Anordnung (entweder stehend oder liegend) auf 
nicht glänzenden, dunklen Konstruktionen bzw. 
dachintegriert einzubauen.

• Je Dachseite sind max. 2 Felder (max. 1 Feld für 
Sonnenkollektoren und max. 1 Feld für Photovol-
taikanlagen) zulässig.

• Die Module müssen eine matte, tiefdunkle oder 
rotbraune, monokristalline Oberfläche haben. So-
fern eine rahmenlose Ausführung nicht möglich ist, 
sind Einbaurahmen nicht glänzend und in der Far-
be der Module auszuführen.

• Aufgeständerte Anlagen sind ausschließlich auf 
Flachdächern in vom öffentlichen Raum nicht ein-
sehbaren Bereich zulässig. Die Konstruktionen 
dürfen die Oberkante der Dachhaut um max. 30 
cm überragen.
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Solaranlagen an Fassaden
• Solaranlagen in Wandmontage sind im vom 
öffentlichen Raum nicht einsehbaren Bereich so-
wie an straßenabgewandten Fassaden in min. 3 m 
Abstand zur Raumkante des angrenzenden 
öffentlichen Raums zugelassen, sofern hierdurch 
schützenswerte Wandkonstruktionen nicht beein-
trächtigt werden.

• Die Anlagen sind integriert oder parallel zur 
Hauswand in einem Abstand von max. 15 cm zur 
Außenkante der Wand einzubauen.

• Die Module sind in geschlossenen, recht-ecki-
gen, nicht unterbrochenen Feldern in einheitlicher 
Anordnung (entweder stehend oder liegend) auf 
nicht glänzenden Konstruktionen bzw. fassaden-
integriert einzubauen.

• Je Fassadenseite sind max. 2 Felder zulässig.

• Die Felder sind in die Ordnung der Fassade zu 
integrieren.

• Die Module müssen eine matte, monokristalline 
Oberfläche haben und in der Farbgebung der Fas-
sadenfarbe entsprechen oder tiefdunkel gestaltet 
sein.

Solaranlagen an Balkonen 
Solaranlagen an Balkonen von Gebäuden sind 
ausschließlich im vom öffentlichen Raum nicht 
einsehbaren Bereich zugelassen und sofern hier-
durch schützenswerte Brüstungen (z.B. histor-
ische Balkongeländer) nicht beeinträchtigt wer-
den.

Solaranlagen auf / an Einzeldenkmälern 
Solaranlagen auf / an Einzeldenkmälern sind im 
Einzelfall zu prüfen und mit den Denkmalschutz-
behörden abzustimmen. Sie sind konform zu die-
ser Satzung auszuführen. Es ist eine denkmal-
rechtliche Erlaubnis gem. Art. 6 BayDSchG über 
die Denkmalschutzbehörde einzuholen.

Solaranlagen im vom öffentlichen Raum ein-
sehbaren Bereich Begriffserläuterung:
Vom öffentlichen Raum einsehbare Bereiche sind 
Bereiche, die von den angrenzenden öffentlichen 
Räumen (Straßen, Plätze etc.) aus der 
Fußgängerperspektive sichtbar sind.

• Solaranlagen im vom öffentlichen Raum einseh-
baren Bereich sind in folgenden, städtebaulich 
sensiblen Bereichen nicht zulässig bzw. nur in be-
gründeten Ausnahmefällen zulässig: 
Kirchberg, gesamte Areal mit katholischer Kirche 
und ehemaligen fürstbischöflichem Amtsbau, 
Hauptstraße Bereich Nr. 16-36 und Nr. 11-13.

Im Übrigen sind Solaranlagen im vom öffentlichen 
Raum einsehbaren Bereich nur zulässig als Da-
chanlagen, wenn

• sie bündig in die Dachfläche von Gebäuden inte-
griert werden (Indach-Anlage) oder dachflächen-
parallel in einem Abstand von max. 15 cm zur 
Oberkante der Dachhaut eingebaut werden.

• in geschlossenen, rechteckigen, nicht unterbro-
chenen Feldern in einheitlicher Anordnung (ent-
weder stehend oder liegend) eingebaut wer-den

• zu den Dachrändern einen Abstand von min.
60 cm einhalten

• eine matte, monokristalline Oberfläche in der
Farbe der Dachhaut (bei roten bzw. rotbraunen 
Ziegeldächern rote bzw. rotbraune Farbgebung 
und bei Schieferdächern dunkelgraue Farbge-
bung) aufweisen

• zu den Dachrändern ist ein Abstand von min. 60 
cm einzuhalten; zur Dachtraufe kann der Abstand 
unterschritten werden. Bei Anordnung von So-
laranlagen in Analogie zu einem durchgängigen 
Traufblech, ist zur Traufe so wie zu den Ortgängen 
kein Abstand erforderlich.

• Je Dachseite ist max. 1 Feld zulässig.

• Zulässig sind darüber hinaus Solarziegel, vor-
zugsweise als Biberschwanzziegel, sofern ein ein-
heitliches Erscheinungsbild der Dachfläche ge-si-
chert werden kann.

• Solaranlagen an Fassaden von Gebäuden sind 
in vom öffentlichen Raum einsehbaren Bereich 
nicht zulässig.

Rückbaugebot
Solaranlagen sind (mit Ausnahme von Solar-
ziegeln) zurück zu bauen, sobald und sofern sie 
nicht mehr genutzt werden.
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Wärmepumpen
Wärmepumpen erzeugen Wärme aus Um-
weltenergie (thermische Energie, die in der Luft, 
dem Erdreich, dem Wasser gespeichert ist). 
Wärmepumpenanlagen sind vorzugsweise in vom 
öffentlichen Raum nicht einsehbaren Bereich 
innerhalb der jeweiligen privaten Grundstücke 
aufzustellen und soweit möglich in die Gebäude / 
Fassaden zu integrieren.

• Wärmepumpen dienen der Versorgung des ei-
ge-nen Energiebedarfs auf dem jeweiligen Grund-
stück.

• Wärmepumpen sind im vom öffentlichen Raum 
nicht einsehbaren Bereich sowie an straßen-abge-
wandten Gebäudeseiten in min. 3 m Abstand zur 
Raumkante des angrenzenden öffentlichen 
Raums innerhalb der jeweiligen privaten Grund-
stücke aufzustellen.

Wärmepumpen im vom öffentlichen Raum einseh-
barenBereich, die sich nicht in ein Gebäude inte-
grieren lassen, sind ausschließlich im Erdge-
schoss zulässig, wenn sie mittels Holzlatten oder 
matt lackierten Metalllamellen / Lochblech in der 
Farbe des dahinter liegenden Bauteils verkleidet 
werden.

Klimageräte
Klimageräte zur Erzeugung bzw. Aufrechterhal-
tung der gewünschten Raumluftqualität (Temper-
atur, Feuchtigkeit) sind vorzugsweise ohne Außen-
einheit in den Innenräumen der jeweiligen Gebäu-
de anzubringen oder im vom öffentlichen Raum 
nicht einsehbaren Bereich innerhalb der jeweiligen 
privaten Grundstücke aufzustellen und soweit 
möglich in die Gebäude / Fassaden zu integrieren.

• Klimageräte sind im vom öffentlichen Raum nicht 
einsehbaren Bereich sowie an straßenabgewand-
ten Gebäudeseiten in min. 3 m Abstand zur 
Raumkante des angrenzenden öffentlichen 
Raums innerhalb der jeweiligen privaten Grund-
stücke aufzustellen.

• Klimageräte im vom öffentlichen Raum einseh-
baren Bereich sind ausschließlich mit Holzlatten 
oder matt lackierten Metalllamellen / Lochblech in 
der Farbe des dahinter liegenden Bauteils zu ver-
kleiden.

Wallboxen
Wallboxen sind Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge, die für die Befestigung an einer Wand oder 
Säule vorgesehen sind. Wallboxen sind vorzugs-
weise in Garagen / Nebengebäude zu integrieren 
oder im vom öffentlichen Raum nicht einsehbaren 
Bereich innerhalb der jeweiligen privaten 
Grundstücke anzubringen und soweit möglich in 
die Gebäude-Fassaden zu integrieren.

• Wallboxen sind im vom öffentlichen Raum nicht 
einsehbaren Bereich sowie an straßenabgewand-
ten Gebäudeseiten in min. 3 m Abstand zur 
Raumkante des angrenzenden öffentlichen 
Raums innerhalb der jeweiligen privaten Grund-
stücke zulässig

• Wallboxen im vom öffentlichen Raum einsehba-
ren Bereich sind inkl. ihrer Kabel in Gebäudeöff-
nungen/ Nischen zu integrieren und mittels einer 
matt lackierten Klappe in der Farbe des dahinter 
liegenden Bauteils abzudecken.

Wallboxen im vom öffentlichen Raum einsehbaren 
Bereich, die sich nicht in ein Gebäude integrieren 
lassen, sind ausnahmsweise zulässig, wenn sie 
inkl. ihrer Kabel durch matt lackierte Boxen in der 
Farbe des dahinter liegenden Bauteils eingehaust 
werden.



5. Fassade

5.1 Die Fassaden von Gebäuden müssen eine ein-
heitliche Gesamtgestaltung aufweisen. Massive 
Natursteinsockel dürfen nicht verputzt oder ver-
kleidet werden. Veränderungen oder Freilegungen 
von Fachwerk dürfen nur durchgeführt werden, 
wenn dies bauhistorisch begründet ist und sich 
dadurch kein Nachteil für das gesamte Erschei-
nungsbild der Fassade ergibt. Auch bei gewerbli-
cher Nutzung des Erdgeschosses müssen die tra-
genden Konstruktionselemente sichtbar bleiben 
(Mindestbreite der Pfeiler 0,30m).

5.2 Verkleidungen aus Faserzementplatten,Kunst-
stoff, Aluminium. Glas, Keramik und Blech oder 
anderen hochglänzendem Material sind untersagt. 
Außenputze sind stets in traditioneller, gescheibter 
Verarbeitung als Mineralputz aufzubringen. Die 
Farbgestaltung der Fassade ist auf den Befund 
bzw. auf die umgebende Bebauung abzustimmen. 
Putzanstriche müssen mit Mineralfarbe, Kalkfarbe  
oder Silikatfarbe ausgeführt werden. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass bei  Baudenkmälern vor der 
Genehmigung bzw. Erlaubnis (nach Art. 6 Bay.
DSchG) Farb- oder Putzproben verlangt werden 
können.

5.3 Bauhistorische Fassadengliederungselemente 
müssen erhalten bleiben.

5.4 Holzverbretterungen zum Schutz der Fassade 
sind nur an Wirtschafts-, und Nebengebäuden zu-
lässig.
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EINE ZIERDE FÜR
STADT UND DORF
Über Schau, Schmuck und Symbole

5

Schmuckwerk und Zierde haben in der modernen Archi‐
tektur keinen guten Ruf. Die Bauhausarchitekten als deren
Gründerväter forderten unter der Prämisse „form follows
function“, also „Die Form folgt der Funktion“, den Verzicht
auf Ornamente und Ausschmückungen in Reaktion auf
die ausufernde Schmucklust der Vergangenheit. Dabei
gehört zu guter Baukunst neben der Stabilität und Nütz‐
lichkeit traditionell auch die Schönheit.

Kombinieren Sie geschickt! Die richtige Auswahl der Stein-, Fassaden-
und Schmuckfarben kann nur in Abstimmung der einzelnen Bauteile
Ihres Objekts gut gelingen. Die Publikation „Farben im Dorf – ein Beitrag
zur Farbgestaltung ländlicher Architektur in Mainfranken“ des Amtes
für Ländliche Entwicklung Unterfranken gibt weiterführend gute Tipps.

Die zur Umgebung und den Farben des Ortes pas‐
senden Fassadenfarben findet man am besten,
indem man auf der Baustelle Farbproben durchführt
und die Farben individuell abtönt.

8180

Verstecken Sie das Gesicht Ihres Gebäudes nicht
hinter Verkleidungen und Dämmungen. Eine Ener‐
gieeinsparung lässt sich auch durch eine Innen‐
dämmung erzielen und das stimmige Bild aus
Gliederungs- und Schmuckelementen, Öffnungen
sowie Wandflächen bleibt gewahrt.

Fenster und Türen sollten vorzugsweise aus Holz
hergestellt werden. Mit regionaler Expertise hand‐
werklich verbaut, entsteht bei der Herstellung
weniger Energieaufwand als bei Kunststoff- oder
Aluminiumfenstern. Das Material Holz ist langlebig
und verleiht Ihrer Fassade einen hochwertigen
Look. Zweiflüglige Fenster mit Fensterteilungen
machen optisch am meisten her und sind zudem
praktisch beim Lüften und Putzen. Auch bei Neu‐
bauten können Fenster- und Türöffnungen durch
Rahmungen oder Fensterläden gestalterisch be‐
tont werden.

Bei Wandflächen gilt: Egal ob Fachwerk, Naturstein,
Putz oder Verkleidung, berücksichtigen Sie eine
natürliche Farbgebung und Materialität. Bei Putz‐
fassaden und sonstigen Gestaltungselementen aus
Putz sind Glattputze die beste Wahl. Das Farb‐
spektrum sollte sich an den Natursteinen als lokale
Fixpunkte orientieren. Gestalten Sie Flächen in de‐
zenten, eher blassen Farben, während Sie an Details
und Schmuckelementen mit kräftigeren Farben
Akzente setzen und das Gesamtbild abrunden.

GESICHTER UNSERER HÄUSER

Dachfarben Steinfarben

Schmuckfarben Fassadenfarben

Kombinieren Sie geschickt! Die richtige Auswahl der Stein-, Fassaden-
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und die Farben individuell abtönt.
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http://www.landentwicklung.bayern.de/mam/cms01/landentwicklung/aemter/unterfranken/dateien/le_ufr_fachinformationen_2014_farben_im_dorf.pdf
http://www.landentwicklung.bayern.de/mam/cms01/landentwicklung/aemter/unterfranken/dateien/le_ufr_fachinformationen_2014_farben_im_dorf.pdf
http://www.landentwicklung.bayern.de/mam/cms01/landentwicklung/aemter/unterfranken/dateien/le_ufr_fachinformationen_2014_farben_im_dorf.pdf
http://www.landentwicklung.bayern.de/mam/cms01/landentwicklung/aemter/unterfranken/dateien/le_ufr_fachinformationen_2014_farben_im_dorf.pdf
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Abb. Detail Fachwerkkonstruktionen, Benennung der einzelnen Hölzer

Abb. Detail Mauerwerk
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Fachwerkkonstruktionen bestehen aus dem tragenden Holzfachwerk
und einer Ausfachung aus Lehm oder Mauerwerk.

1 Deckenbalken 5 Schwertung 9 Andreaskreuz
2 Gefach 6 Schwellenbalken 10 Ständer
3 Rähmbalken 7 Kopfriegel 11 Sockel
4 Fränkischer Mann 8 Brustriegel

5756

Ob gebrochener Arm
oder Stuckdecke – der
Werkstoff Gips wird
vielseitig eingesetzt. Im
Gipsinformationszen‐
trum Sulzheim wird in
einer ehemaligen Zehnt‐
scheune aus Gipsstein
über die Entstehung,
den Abbau und die
Nutzung des Baustoffs
in und um Sulzheim in‐
formiert.

Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein war der Fachwerkbau
die wichtigste Bautechnik in unserer Region. Holz war
überall verfügbar, leicht zu transportieren und einfach zu
verarbeiten. Mit Eichen- oder Nadelholz wurde ein Gerüst
gebaut, die Zwischenräume, sogenannte Gefache, wur‐
den mit Lehmflechtwerk oder Bruch- und Backsteinen
ausgefüllt. Über mehrere hundert Jahre entstanden so
Häuser als sicherer Ort und Schutz vor Umwelteinflüssen.
Das Sprichwort etwas „unter Dach und Fach bringen“ ist
noch heute ein Ausdruck dafür, etwas in Sicherheit zu
bringen oder glücklich zu beenden. Das Fachwerk ruht
auf einem steinernen Sockel, der das Holz vor der Feuch‐
tigkeit des Untergrunds schützt. Im Material des Sockels
zeigt sich die Geologie der Umgebung.

Im Landkreis Schweinfurt sind vor allem zwei Steinsorten
zu finden: hell- bis dunkelgrauer Muschelkalk und grün‐
licher bis gelblicher Keupersandstein. Eine Besonderheit
bildet Sulzheim, wo seit Jahrhunderten Gips gebrochen
und verarbeitet wird und viele Häuser und Scheunen im
Ort aus Gipsgestein erbaut sind.

HOLZ UND STEIN

5958

Ein Blick in die Ortskerne zeigt heute aber nicht aus‐
schließlich Fachwerk. Spätestens ab der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts bestimmen Natursteinbauten immer
mehr das Bild der Siedlungen im Landkreis Schweinfurt.

Häuser aus Stein entsprachen nicht nur den neuen Orts‐
vorschriften des Brandschutzes, sie waren schon seit dem
16. Jahrhundert ein Zeichen für Wohlstand. Durch den
technischen Fortschritt, der den Abbau und den Transport
der Steine erleichterte, wurde diese Bauweise nun für
Viele erschwinglich. Auch Fachwerk wurde aus Brand‐
schutzgründen und mit dem Ziel, den kostenintensiveren
Massivbau vorzutäuschen, häufig verputzt.

HOLZ UND STEIN

Mauerwerk aus Naturstein
wurde in unterschiedlichen
Techniken hergestellt und kann
heute verputzt sein oder das
Ortsbild sichtbar prägen.

Natursteinmauer

Unregelmäßiges Schichten‐
mauerwerk

Regelmäßiges Schichten‐
mauerwerk

Oft waren auch Mischformen vorhanden, bei denen die
Schau- also die Straßenseite in Naturstein und die Seiten
in Fachwerk oder das Erdgeschoss in Naturstein und das
Obergeschoss in Fachwerk ausgeführt wurden. Der Auf‐
schwung der Steinindustrie und die damit einhergehende
neue Baumode prägten kaum eine Region so nachhaltig
wie Unterfranken. Heute wird das Ortsbild in der Regel
durch verputzte Massivbauten geprägt. � siehe Kapitel 4

Der Natursteinbau in Falkenstein zeigt seine Bauweise unverhüllt und
prägt mit unregelmäßigem Schichtenmauerwerk aus Sandstein das Orts‐
bild. Die Nebengebäude rücken in den Hintergrund. Sie sind verputzt
sowie aus Fachwerk mit ausgemauerten Gefachen.
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Die Gesichter dieser Orte sind anders als in den kleineren
Siedlungen im Zentrum von stattlichen, zum Teil dreige‐
schossigen Bürgerhäusern und repräsentativen Gebäuden
geprägt. Hier finden sich Fassaden mit Schmuckgiebeln
in Form von Treppen- oder Volutengiebeln sowie schmü‐
ckende Anbauten wie Erker oder Türmchen. Auch bei den
Fenstern gibt es Sonderformen. Sie sind nicht nur klas‐
sisch rechteckig, sondern mit Rundbögen und größerer
Fläche ausgeführt. Die Kleinstadt Gerolzhofen besitzt eine
historische Innenstadt mit diversen Ladengeschäften.
Hier prägen besonders Schaufenster im Erdgeschoss die
Fassade. Statt bei Umbauten mit großflächigen Vergla‐
sungen die Strukturen aufzubrechen, nutzt man besser
vorhandene große Fenster- und Türöffnungen.

Klassischer
Dreiecksgiebel

Volutengiebel

Treppengiebel

Orte mit besonderen Funktionen erfordern eine individuelle Be‐
trachtung. Mit dem Erhalt von repräsentativen Bauteilen und der
Verwendung schlichter Farben und Gliederungselementen bewahren
auch Städte, Märkte und Zentren im Landkreis Schweinfurt ihre cha‐
rakteristischen Gesichter.

Werbeschilder und Schriftzüge sind besondere Gestal‐
tungselemente der Fassadengliederung. Statt grellen,
leuchtenden Werbemaßnahmen sind plastisch in die Putz‐
fassade eingearbeitete oder auf die Wandfläche aufge‐
brachte Schriftzüge und Logos sowie schmiedeeiserne
Werbeausleger zu bevorzugen.

Ein stattlicher Bau mit
schmuckvollem Fach‐
werk und Treppengiebel
im Zentrum Gerolzhofen.

Auf dem Marktplatz in
Gerolzhofen erledigt

man seine Einkäufe, trifft
sich für einen Kaffee und
kann die Atmosphäre
des historischen Zen‐
trums der Kleinstadt

auf sich wirken lassen.
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Schmuck am Bau war auch im Landkreis Schweinfurt in der Historie
der Ausdruck von Repräsentationsbedürfnissen, Wohlstand, Individu‐
alität oder Glauben. Im Bestand sind Schmuckelemente und Zierden
Teil der regionalen Baukultur. Was können wir über sie lernen und wie
können wir sie erhalten? Mit welcher Art von Schmuck können auch
moderne Neubauten glänzen?

Die Bedeutung von Schmuck und Zierwerk zeigt sich
bei Bestandsgebäuden in der besonderen Betonung der
Schauseite eines Hauses, welche zum öffentlichen Raum
gewandt ist. Hier wollten die Bauenden, aber auch die mit
dem Bau beauftragten Zimmermänner oder Steinmetze,
sich und ihr Können repräsentieren. Die Seiten, die öffent‐
lichen Blicken nicht zugänglich waren, zeigen dagegen
noch heute eher einfache, konstruktive Lösungen.

Bei Fachwerkgebäuden kamen zu den rein tragenden
Hölzern des Fachwerks� siehe Kapitel 3 unterschiedliche
Zierelemente, Schnitzereien und Malereien hinzu. Typisch
in unserer Region sind die sogenannten Ornamenthölzer.

Die Fachwerkfassade des alten Rathauses in Dürrfeld ist mit genasten
Feuerböcken und verzierten Streben reichlich geschmückt. Das kräftige
fränkische Rot des Fachwerks bildet farbenprächtige Kontraste zu den
hellen Gefachen.

Einfache x-förmig gekreuzte Hölzer nennt man Andreas‐
kreuze. Sind die beiden Hölzer nicht gerade, sondern ge‐
schweift, spricht man von Feuerböcken. Die abstehenden
kleinen Teile an den geschwungenen Hölzern bezeichnet
man als Nasen. Weiterhin gibt es geschweifte Rauten
oder hervortretende Holznägel, auch Zierknöpfe genannt.
Schnitzereien an Eckständern oder dem Gebälk sind bei
uns seltener zu finden. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wird
das Fachwerk generell schlichter und oft verputzt, sodass
Fachwerkschmuck kaum noch eine Rolle spielt.

Andreaskreuz Feuerböcke mit
Nasen

Raute Raute mit
Andreaskreuz

EINE ZIERDE FÜR STADT UND DORF
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An Massivbauten und Natursteinbauten sind die Schmuck‐
elemente das Werk von Maurermeistern, die in Bauschulen
oder mit Musterbüchern ihren Formenvorrat lernten und
mit dem Siegeszug der Massivbauweise in der gesamten
Region verbreiteten. Es finden sich Gesimse und Friese
als waagerechte Streifen zur Betonung der Geschossig‐
keit. Lisenen und Pilaster bilden das senkrecht ausge‐
führte Gegenstück und betonen insbesondere die Ecken
von Gebäuden. Besonders hervorgehoben werden vor
allem Fenster und Türen durch Putzfaschen, Fensterbänke
mit Konsolen, Fensterbekrönungen oder die sogenannten
Ohrungen, hervorspringende Ecken der Rahmungen.
� siehe Kapitel 4

Neben Fensteröffnungen finden sich im Giebel unter dem
Dach auch sogenannte Fluglöcher, die als Belüftungsöff‐
nungen für die Ernte sowie als Zugang für Eulen oder
Tauben dienten und als Kreis, Rosette oder Stern ein auf‐
fallendes Schmuckstück der Giebelwand bilden.

Material als Schmuck: Grob behauene Sandsteine in warmen Gelb- bis
Rottönen zieren die Fassade dieses Objekts in Frankenwinheim. Auch
die weiteren Schmuckelemente zeigen, wie bei Natursteinbauten mit der
Auswahl und Verarbeitung des Steins in der Fassadengestaltung ge‐
spielt wurde. Wir sehen: Geschliffene Sandsteingesimse, welche die
Geschossübergänge hervorheben, Fenstergewände, besonders große
und hervortretende Steine, welche die Gebäudeecken betonen, ein
Flugloch im Giebel und eine Nische für die Hausfigur.

Kreisbögen „Dreipass“ Rosette Kreisbögen „Vierpass“

Kreis Raute Stufenkreuz
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Stehende Fensterformate im Verhältnis 2:3 sind
ebenso ein Muss wie Fensterteilungen. Darüber
hinaus können Fensterrahmungen und Schmuck‐
elemente für das Gewisse Etwas sorgen.

Fensterbank mit
Konsolen

Ortstypische Fensterteilungen im Bestand

Mögliche Fensterteilungen bei Neubauten

Fensterrahmung, so-
genannte Gewände
bzw. Faschen

FensterbekrönungOhrung

Putzfaschen

Sind die Fenster die Augen im Gesicht
des Hauses, bilden die Fensterspros‐
sen deren Funkeln. Fensterteilungen
gehören im Landkreis Schweinfurt
deshalb zum Bestandsgebäude eben‐
so wie zum Neubau. Dabei gibt es von
raffiniert-historischen bis hin zu ein‐
fachen, schlichten Ausführungen ver‐
schiedene Formen, sodass Sie auch
für Ihr Objekt die Richtige finden wer‐
den. Um die Fenster und Türen bilden
Fensterrahmungen, die sogenannten
Gewände oder auch Faschen,� siehe
Kapitel 5 den klaren Abschluss der
Öffnungen zur Wand. Sie sind bei
Massivbauten in Naturstein oder häufi‐
ger geputzt und bei Fachwerk in Holz
ausgeführt. Bei Bestandsgebäuden
finden sich oft noch Fensterläden als
Schutz vor Sonne und Witterung.

Neben den Öffnungen sind Gliede‐
rungselemente der Fassaden vor allem
in senkrechten und waagerechten
Strukturen� siehe Kapitel 5 zu finden.
Beim Fachwerk sind sie bereits durch
die Balkenkonstruktion vorgegeben,
aber Geschossübergänge oder Ecken
werden oft noch besonders durch
Schnitzereien und Farbe betont.

GESICHTER UNSERER HÄUSER

Bei Massivgebäuden finden sich senkrechte Lisenen
und waagerechte Gesimse in Naturstein- oder Putzaus‐
führung, die sich als hervortretende und betonende Strei‐
fen von den angrenzenden Putzoberflächen oder dem
Steinverbund abheben. Die für den Landkreis typischen
Fassadenbegrünungen � siehe Kapitel 6 bieten weitere
Gliederungselemente – jahreszeitlich angepasst im Som‐
mer lebendig grün und im Winter durch ihre Rankhilfen.

Natürlich sind neben den Gliederungselementen auch die
Wandflächen selbst für ein stimmiges Bild entscheidend.
Hier ist die Farbgebung wichtig. Heute stechen einige
Fassadenanstriche geradezu ins Auge – von schlumpfblau
bis hin zu den Farben des Lieblingsfußballvereins ist alles
möglich, und das ist das Problem. Wie schon bei der
richtigen Materialwahl gilt, eine dezente und natürliche
Farbwahl unterstützt ein harmonisches Einfügen in das
Dorfensemble und in die Landschaft. � siehe Kapitel 3
Natürlich ist wieder entscheidend, welche Substanz vor‐
liegt. Beim Fachwerk sind die Hölzer typischerweise mit
Leinöl behandelt und teilweise farbig gestrichen. Die Ge‐
fache zeigen das Füllmaterial, z. B. Ziegel sichtbar oder
es ist mit Kalk geschlämmt oder glatt verputzt und hell
gestrichen. Natursteinfassaden sind natürliche Schön‐
heiten, deren Reize durch die richtige Pflege einfach nur
unterstützt werden sollten.
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6. Wandöffnungen

6.1 Fenster und Türen müssen in Anordnung, Grö-
ße und Format eine geordnete Fassadengliede-
rung bilden. Alle Wandöffnungen müssen zu den 
Gebäudeecken mindestens 0,40m Abstand hal-
ten. Doppelfenster müssen eine Pfostenbreite von 
mindestens 0,14m aufweisen. Fensterbänder sind 
nicht erlaubt. Der Anteil der Wandfläche muss ge-
genüber der Fensterfläche insgesamt überwiegen.

6.2 Fenster sind möglichst auf ein einheitliches, 
stehendes Fensterformat zu beschränken. Größe-
re Fenster (ab 1,00m lichte Breite) müssen als zu 
öffnende Fensterflügel konstruktiv teilbar sein; auf-
gesetzte, aufgeklebte oder aufgemalte Sprossen 
sind unzulässig. Sogenannte Wiener Sprossen 
sind erlaubt.

6.3 Fenstergewände sind bei massiven Gebäuden 
in Naturstein, bei Fachwerkwänden in Holz auszu-
führen. Putzfaschen müssen 10 bis 15 cm breit 
sein. Fensterbänke können aus Naturstein, Kup-
fer, Titanzink oder Blei sein, Kunststoff und Leicht-
metall ist untersagt.

6.4 Fenster und Türen sind vorzugsweise in Mas-
sivholz herzustellen, sie können aber z. B. auch 
mit profiliertem Kunststoffrahmen ausgeführt wer-
den. (Hinweis: Gefördert werden jedoch aus-
schließlich Ausführungen in Holz). Fenster und Tü-
ren bei Baudenkmälern, im Ensemble-Bereich und 
bei ortsbildprägenden Gebäuden sind nur in Mas-
sivholz zulässig. Die Farbe der Fensterrahmen und 
Türen sind mit der Farbe der Fassade abzustim-
men. Die Verglasung der Fenster muss aus 
Klarglas bestehen (Ausnahme: eine andere Vergla-
sung ist am Gebäude historisch nachweisbar). 
Glasbausteine sind nicht erlaubt.

6.5 Tore sind in Massivholz bzw. als verdeckte 
Stahlrahmenkonstruktion mit massiver Holzbrett-
verschalung, oder in einem holz-ähnlichen Er-
scheinungsbild bei Sektionaltoren mit Dekofolie, 
als zweiflügelige Drehtore oder als Schwing- bzw. 
Schiebetore oder Sektionaltore auszuführen. Bei 
ortsbildprägenden Gebäuden sind Sektionaltore 
nur zulässig, soweit sie vom öffentlichen Raum im 
Sinne § 3 Abs. 3 Ziffer nicht eingesehen werden 
können. Garagentore dürfen max. 3,50 m breit 
sein, bei Mehrfachgaragen muss ein Zwischen-
pfeiler von mind. 0,24 m vorhanden sein. Tore von 
Scheunen oder landwirtschaftlichen Gerätehallen 
dürfen auch größer sein.

6.6 Schaufenster sind bis maximal 2,0 m Breite 
zulässig. Mehrere Schaufenster nebeneinander 
müssen mit 0,30 m starken Mauerpfeilern vonein-
ander getrennt sein, so dass eine zusammenhän-
gende Fassade gewahrt wird.

6968

GESICHTER
UNSERERHÄUSER
Wie sie ihr freundliches Antlitz
bewahren

4

Die Außenhülle eines Gebäudes kann auch als sein Ge‐
sicht betrachtet werden. Sie ist nicht nur schützende
Oberfläche, sondern auch gestaltete Ansicht und ermög‐
licht Blicke nach Innen und Außen. Der Fachbegriff für
diese Hülle, die Fassade, stammt passenderweise vom
lateinischen Wort „facies“ für Gesicht oder Antlitz ab. Ein
Haus besitzt dabei stets mehrere Gesichter.
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Abb. Detail Fensterkonstruktion, Kastenfenster



Seite 30

7. Sonnenschutz / Wetterschutz

7.1 Soweit es die Gebäudeabwicklung zulässt, 
dürfen an Denkmäler am Kirchberg und an orts-
bildprägenden Gebäuden zur Verdunkelung der 
Fenster ausschließlich Klappläden aus Holz ver-
wendet werden. Sollte dies nicht möglich sein, 
sind die Fenster von innen zu verdunkeln.

7.2 Markisen dürfen die Breite der Fenster nicht 
überschreiten. Historische Fassadenelemente 
(z.B. Gesimse, Gewändelaibungen) dürfen nicht 
verdeckt werden. Feststehende Markisen und 
Sonnenschutzanlagen dürfen maximal 1,0 m aus-
kragen. Straßenrechtliche Bestimmungen sind ge-
sondert zu beachten.

8. Werbeanlagen

8.1 Werbeanlagen müssen sich stets der Erdge-
schosszone zuordnen (außer Ausleger). Die wahl-
lose Anbringung oder Häufung von Werbeanlagen 
pro Fassade ist nicht erlaubt. Wandöffnungen 
(Schaufenster, Fenster, Türen) sowie wichtige kon-
struktive oder gestalterische Elemente der Fassa-
de dürfen nicht vollständig mit Werbeanlagen 
überklebt bzw. verdeckt werden.

8.2 Werbeanlagen sind bis zu einer Größe von 
1m² zulässig, jedoch nicht aus Kunststoff oder un-
beschichtetem Aluminium. Handwerklich gestalte-
te Ausleger dürfen inklusive Befestigung nicht 
mehr als 1,20 m auskragen. Daneben gelten stra-
ßenrechtliche Bestimmungen.

8.3 Zur Beleuchtung sind ausschließlich Einzel-
leuchten (z.B. Punktstrahler und Beleuchtung auf 
der Rückseite von Einzelbuchstaben, so dass ein 
Schattenbild entsteht) zulässig. Grelle Farben oder 
Signalfarben sowie selbstleuchtende,  blinkende, 
rotierende oder mit wechselnden Neon-Beleuch-
tungen ausgestattete Werbeanlagen sind unzuläs-
sig.
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9. Einfriedungen

9.1 Private Grundstücke sollen durch Mauern, To-
re oder Zäune vom Straßenraum abgegrenzt wer-
den; sie müssen mindestens 1,20 m hoch sein. 
Neue Einfriedungen müssen sich in Höhe. Farbe 
und Material an die umgebende Bebauung anpas-
sen.

9.2 Mauern sind in Naturstein oder als verputzte 
Mauer auszuführen. Betonmauern in sichtbarer 
Ausführung sind nicht erlaubt.

9.3 Abgrenzungen durch Zäune sind zur öffentli-
chen Fläche ausschließlich aus Holz oder Eisen 
herzustellen. Holzzäune dürfen nur mit senkrech-
ter Lattung errichtet werden: Eisenzäune nur mit 
schlichten, vertikalen Stäben. Ein niedriger Mauer-
sockel bis ca. 0,20 m Höhe ist möglich. Vorhande-
ne historische Einfriedungen sind zu erhalten.

9.4 Hoftore sind als versteckte Stahlrahmenkon-
struktion und aus Holz in senkrechter Lattung oder 
aus Stahl zulässig. Historische Toranlagen sind 
wenn möglich zu erhalten.

10. Freiflächen

10.1 Private Freiflächen können mit Pflasterbelä-
gen aus Naturstein oder aus Betonpflaster mit Na-
tursteinvorsatz befestigt werden. Historisches Na-
tursteinpflaster sollte erhalten und wo nötig behut-
sam ausgebessert werden. Für wenig bean-
spruchte Flächen kann eine wassergebundene 
Decke, Kies, Schotterrasen oder Rasenfugen-
pflaster aufgebracht werden. Befestigungen aus 
Betonformsteinen oder Waschbetonplatten sind, 
soweit sie vom öffentlichen Raum einsehbar sind, 
untersagt. Schottergärten aus geschüttetem und 
verlegtem Steinmaterial sind unzulässig.

103102

MIT ALLEMDRUM
UND DRAN
Über Begrünung und Freiräume am und
um das Haus

6

Für Viele macht erst das Drum und Dran aus Hof, Garten
und Freiflächen aus einem Haus einen lebendigen Wohl‐
fühlort. Hier wird Besuch willkommen geheißen, hier finden
in der warmen Jahreszeit die tollsten Feiern statt, hier
spielen die Kinder und man genießt die Ruhe bei einem
guten Buch.
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Abschnitt D – Schlussbestimmungen

§4 Sonstige Vorschriften, Bestimmungen 

1. Bestandsschutz
Alle vorhandenen Gebäude und Gestaltungen, die 
dieser Gestaltungssatzung widersprechen, haben 
Bestandsschutz, solange keine Gestaltungsände-
rungen, Sanierungs-, Modernisierungs- oder Bau-
maßnahmen vorgenommen werden.

2. Denkmalschutz
Die Bestimmungen des Denkmalschutzes (Bay.
DSchG) bleiben von dieser Satzung unberührt, 
d.h. alle Maßnahmen innerhalb von Ensembles, an 
Denkmälern und in deren Nähebereich sind er-
laubnispflichtig und bedürfen der frühzeitigen Ab-
stimmung mit dem Landratsamt Schweinfurt so-
wie der Erlaubnis gemäß Denkmalschutzgesetz.

3. Bebauungspläne
Wird im räumlichen Geltungsbereich dieser Sat-
zung ein Bebauungsplan aufgestellt, so sind die 
Ziele und Festsetzungen dieser Satzung einzuhal-
ten, soweit der Bebauungsplan nichts anderes 
festlegt.

4. Verfahren, Unterlagen
Jede Maßnahme ist vor der Durchführung der 
Marktgemeinde anzuzeigen. Die Marktgemeinde 
entscheidet ob es sich um ein Verwaltungsverfah-
ren nach der Bayerischen Bauordnung oder um 
ein Erlaubnisverfahren nach Artikel 6 des Bayeri-
schen Denkmalschutzgesetzes handelt.
Im Vorfeld werden die Anträge städtebaulich von 
einem beauftragten Stadtplanungsbüro auf ausrei-
chende Aussagekraft überprüft, um Übereinstim-
mung mit der Gestaltungssatzung und dem vor-
handenen Bebauungsplan herzustellen. Diese 
Stellungnahme ersetzt keine Erlaubnis nach 
BayDSchG. (Art.6)
Die Marktgemeinde kann für das Genehmigungs- 
bzw. Erlaubnisverfahren zusätzliche Unterlagen 
und Erläuterungen verlangen, wie
- Bestandspläne
- Untersuchung des Tragwerks
- Befunduntersuchungen von Oberflächen
- Materialangaben
- Farbkonzept mit Farbmuster
- Planungskonzepte für Gebäude und Freianlagen
- Fotos, Schaubilder, 
  in besonderen Fällen Arbeitsmodelle 
- an Baudenkmälern sind i.d.R. Höhere Standards 
anzusetzen, was die Materialität und die Detailpla-
nung anbelangt, sodass diese über die Vorgaben 
in der Gestaltungssatzung hinausgehen können. 
Beratungen für private Baumaßnahmen sind kos-
tenlos und werden über das Bürgermeisteramt 
vermittelt.
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§5 Abweichungen

Von den Vorschriften dieser Satzung können vom 
Landratsamt Schweinfurt im Einvernehmen mit 
dem Markt Oberschwarzach unter Voraussetzung 
des Art. 63 BayBO Abweichungen zugelassen 
werden, wenn das Ziel der Satzung, das Ortsbild 
zu erhalten, nicht beeinträchtigt wird und die Ab-
weichungen im Einklang mit anderen öffentlichen 
Vorschriften stehen.
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§6 Ordnungswidrigkeiten

Wer fahrlässig oder vorsätzlich dieser Satzung zu-
widerhandelt kann nach Art. 79 Abs. 1 Nr 1 Bay-
BO mit einer Geldbuße belegt werden. Die Höhe 
der Geldbuße bestimmt sich nach den Umstän-
den des Einzelfalls und kann bis zu 50.000 Euro 
betragen.
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§7 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Oberschwarzach, den

……………………………………………………….
Manfred Schötz ,
1. Bürgermeister
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für die Durchführung privater Baumaßnahmen er-
lässt der Markt Oberschwarzach folgendes För-
derprogramm:

1. Geltungsbereich und Grundlage 
Der Geltungsbereich der Förderung umfasst das 
Gebiet der Gestaltungssatzung und ist deckungs-
gleich mit dem förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet Altort (siehe beiliegenden Abgrenzungs-
plan).

Dem kommunalen Förderprogramm liegt die Ge-
staltungssatzung sowie die vorbereitenden Unter-
suchungen zur Altortsanierung mit Rahmenpla-
nung, dem Integriertem Städtebaulichen Entwick-
lungskonzept (ISEK) von 2019, sowie dem kom-
munalen Denkmalkonzept von 2019 und der Er-
haltungssatzung von 2022.

2. Ziel und Zweck der Förderung 
Ziel und Zweck des kommunalen Förderprogram-
mes ist die Erhaltung des Altortes von Ober-
schwarzach mit seinem typischen Ortsgefüge und 
den noch vorhandenen historischen Bauten und 
Bauteilen. Daneben soll die Weiterentwicklung des 
Altortes bei Neu-, An- oder Umbauten durch ge-
eignete Gestaltungsmaßnahmen nach Vorgabe 
der Gestaltungssatzung gelenkt werden.

Um das Engagement der Eigentümer für die Orts-
bildpflege zu stärken und zu unterstützen, soll der 
Mehraufwand für die ortsgerechte Gestaltung 
durch das vorliegende kommunale Förderpro-
gramm gemindert werden. Es soll eine Mithilfe zur 
Deckung des denkmalpflegerischen Mehraufwan-
des sein.

3. Gegenstand der Förderung
Folgende Arten von Baumaßnahmen können ge-
fördert werden:

3.1 Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der 
vorhandenen Gebäude mit ortsbildprägendem 
Charakter, insbesondere Maßnahmen an Fassa-
den einschließlich Fenstern und Türen, Dächern 
einschließlich Dachaufbauten, Hoftoren und Ho-
feinfahrten, Einfriedungen und Außentreppen mit 
ortsbildprägendem Charakter.

3.2 Anlage und Neugestaltung von Vor- und Hof-
räumen zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbil-
des, wie z.B. durch regionaltypische Begrünung, 
Befestigung und Entsiegelung.

3.3 Umbau- oder Anbaumaßnahmen, Ersatzbau-
ten, Neubauten.

Werden an einem Objekt (Grundstücks- bzw. wirt-
schaftliche Einheit) mehrere Teilmaßnahmen 
durchgeführt, z.B. Sanierung der Fenster und 
Dacheindeckung, so gilt dies als Gesamtmaßnah-
me.

Bei umfassenden Baumaßnahmen, die in Form 
von Kostenerstattungsbeträgen nach den Städte-
bau-förderungsrichtlinien gefördert werden, ent-
fällt eine Förderung nach diesen Richtlinien.

Kommunales Förderprogramm
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4. Grundsätze der Förderung

Die geplante Gesamtmaßnahme muss sich auf 
folgende Forderungen an die Vorgaben der Ge-
staltungssatzung halten:

4.1 Erhaltung der Grundstücks- und Parzellen- 
struktur und Stellung der Gebäude

4.2 Dichte und Höhe der Bebauung

4.3 Dachlandschaft und Dacheindeckung mit na-
tur-roten Beton- und Tonziegeln, keine Flachdä-
cher

4.4. gefördert werden ausschließlich die geputzten 
Seitenflächen von Dachgauben und Kaminen

4.5 Fassadengestaltung inklusive Sockel

4.6 Fenster / Schaufenster / Fensterläden / Son-
nenschutz (es wird nur der Einbau von massiven 
Holzfenstern gefördert), Eingangs- und Treppen-
stufen aus Naturstein, Geländer in Holz bzw. 
Schmiedeeisen

4.7 Hauseingänge, -treppen / Türen / Tore, es 
werden nur Holztüren gefördert

4.8 Hoftore / Einfriedungen

4.9 Freiflächengestaltung, regionaltypische Be-
pflanzung, (Waschbeton- und Betonformsteine 
,sowie sog. Schottergärten werden nicht geför-
dert)

4.10 Erhaltung historischer Werbeanlagen

Die vorgenannten Maßnahmen sind mit dem 
Markt Oberschwarzach, mit dem beauftragten 
Planungsbüro, sowie mit dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege abzusprechen.

5. Zuwendungsfähige Kosten, 
Höhe der Förderung

5.1 Zuwendungsfähig sind jene Kosten, die in 
sach- und fachgerechter Erfüllung der Gestal-
tungssatzung entstehen. Abweichend hiervon 
wird bei Neubauten der gestalterische Mehrauf-
wand zugrundegelegt.

Die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleis-
tungen werden bis zu 10 v.H. der reinen Bauleis-
tungen berücksichtigt. Eigenleistungen werden 
nicht gefördert, Sach- und Materialkosten sind 
hierbei jedoch förderfähig.

5.2 Höhe der Förderung:
Bis zu 30 % der zuwendungsfähigen Kosten je 
Grundstück bzw. wirtschaftliche Einheit, doch 
höchstens 15.000,00 € als Zuwendung. Die för-
der-fähigen Kosten können auch auf mehrere Jah-
re und mehrere Objekte auf einem Grundstück 
verteilt werden. Die Höhe der Förderung wird im 
Einzelfall vom Markt Oberschwarzach festgelegt.

5.3 Ein Rechtsanspruch auf die Förderung nach 
diesen Richtlinien besteht nicht.
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6. Zuwendungsempfänger 
Die Fördermittel werden natürlichen und juristi-
schen Personen sowie Personengesellschaften in 
Form von Zuschüssen gewährt.

7. Anforderungen bei Antragsstellung 
Anträge auf Förderung sind vor Maßnahmebeginn 
nach fachlicher und rechtlicher Beratung durch 
den Markt Oberschwarzach und des von ihr 
beauftragten Planungsbüros bei der Bewilligungs-
behörde einzureichen. Gefördert werden Maß-
nahmen, die vor Zustimmung des Marktes 
nicht begonnen wurden und noch keine Auf-
tragsvergabe stattgefunden hat.

Dem Antrag sind beizufügen:

• eine Beschreibung der geplanten Maßnahme mit 
Angabe über den voraussichtlichen Beginn und 
das voraussichtliche Ende

• ein Lageplan Maßstab 1:1000 , ein bzw. zwei Fo-
tos je Gebäude

• ggf. weitere erforderliche Pläne, wie Ansichtsplä-
ne, Grundrisse, Detailpläne oder Werkpläne

• Kostenangebote: 
3 Angebote bei Kosten ab € 10.000,00
2 Angebote bei Kosten unter € 10.000,00

•  ein Finanzierungsplan mit Angabe, ob und wo 
weitere Zuschüsse beantragt wurden oder wer-
den; ggf. sind die Bewilligungsbescheide beizufü-
gen

Die Anforderungen weiterer Angaben oder Unter-
lagen bleiben im Einzelfall vorbehalten, Der Markt 
Oberschwarzach und dessen Stadtplanungsbüro 
prüfen einvernehmlich, ob und inwieweit die bean-
tragten Maßnahmen den Zielen der Gestaltungs-
satzung sowie den baurechtlichen und denkmal-
pflegerischen Erfordernissen entsprechen. Die 
Förderzusage ersetzt jedoch nicht die erforderli-
chen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen! Die 
Auszahlung erfolgt nach Prüfung des vorliegenden 
Verwendungsnachweises. Die Grundsätze der 
Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) Art. 44 
sind zu beachten!

8. Abweichungen 
Der Markt Oberschwarzach behält sich eine Rück-
nahme der Förderung vor, wenn die Ausführung 
nicht oder teilweise nicht der Bewilligungsgrundla-
ge entspricht.

9. Inkrafttreten des kommunalen Förderpro-
grammes
Diese Richtlinien treten gleichzeitig mit der Gestal-
tungssatzung in Kraft. Sie werden ortsüblich be-
kannt gemacht.

10. Zeitliche Begrenzung der Förderung
Das Kommunale Förderprogramm gilt bis zum Ab-
schluss der förmlich festgelegten Altortsanierung.

Oberschwarzach, den

……………………………………………………….
Manfred Schötz ,
1. Bürgermeister
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Allgemeine Informationen zur Städtebauförderung

1. In welcher Form kann ich Fördermittel bekommen?

Städtebauförderung:
Es stehen zwei Arten der Förderung zur Verfügung, je nach Umfang der Sanierung:
- Umfassende Modernisierung am Gebäude, innen und außen, auch mit haustechnischer Installation
- Gestaltungsverbesserungen an der Fassade, die zur Aufwertung des Ortsbildes beitragen und den 
beschlossenen Sanierungszielen entsprechen.

Die Höhe der Zuwendung errechnet sich individuell nach den örtlichen, fiktiven Mieteinnahmen, die die 
Höhe des Darlehens bestimmen. Die nicht gedeckten Mehrkosten können als unrentierliche Kosten der 
Förderung als Grundlage dienen. Ansprechpartner ist der Markt Oberschwarzach.

Wohnungsbauförderung:
Die Summen im Darlehens- und Zuwendungsbereich ändern sich jeweils durch die Flächenangabe, in 
der Wohnungszahl, bei Förderungsmöglichkeiten im sozialen Wohnungsbau (3. Förderungsweg), durch 
die steuerliche Abschreibungsmöglichkeit je nach Höhe der Steuerveranlagung und durch die denkmal-
pflegerischen Mehraufwendungen. Ansprechpartner ist das Landratsamt oder die Regierung von Unter-
franken.

Steuervergünstigungen:
Steuerliche Vergünstigungen sind u.a. im Bereich der Einkommenssteuer möglich (siehe nachfolgend). 
Zudem können bei Baudenkmälern Zuwendungen durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpfle-
ge, den Landkreis Schweinfurt und den Bezirk Unterfranken gewährt werden.

Steuervergünstigungen bei Baudenkmälern laut Bayerischem Landesamt für Denkmalpflege
(Auszug aus Heft: Denkmalpflege Informationen - Ausgabe D Nr. 21):
Neben Zuschüssen, die im Einzelfall gewährt werden können, gibt es unter dem Gesichtspunkt von 
Denkmalschutz und Denkmalpflege eine Reihe von Steuervergünstigungen. Die nachfolgende Zusam-
menstellung kann nur ein Überblick über die Bandbreite der Vergünstigungstatbestände geben. Wegen 
der Tatbestandsvoraussetzungen im einzelnen und der entsprechend Ihren persönlichen Verhältnissen 
zu erwartenden Steuervorteile beraten Sie sich bitte mit einem Angehörigen der steuerberatenden Be-
rufe. Die Inanspruchnahme von steuerlichen Vergünstigungen für Denkmalschutz und Denkmalpflege 
setzt jeweils die Vorlage einer Bescheinigung der Finanzbehörden voraus, die für Objekte in Bayern 
durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege erteilt wird. Die Bescheinigung kann nur für Bau-
denkmäler und schutzwürdige Kulturgüter im Sinne des Denkmalschutzgesetzes und für Maßnahmen, 
die vor ihrer Durchführung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt worden 
sind, erteilt werden.

. Einkommenssteuer (§§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG):
Herstellungskosten für Maßnahmen, die der Erhaltung oder sinnvollen Nutzung eines Baudenkmals 
oder sonstigen schutzwürdigen Kulturguts dienen und in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege durchgeführt werden, können 8 Jahre lang zu 9% und 4 Jahre bis zu 7% abgeschrie-
ben werden. 



. Einheitsbewertung:
Für Grundstücke, die mit Baudenkmälern bebaut sind, ist regelmäßig eine 5%-ige Ermäßigung der Ein-
heitsbewertung nach §§82, 88 Bewertungsgesetz (BewG) möglich. Sie wirkt sich bei allen einheits-
wertabhängigen Steuern aus (Grund-, Vermögens-, Erbschaftssteuer). Zuständig ist das Finanzamt. 

. Grundsteuer:
Die Grundsteuer für aus Gründen des Denkmalschutzes zu erhaltenden Grundbesitz wird auf Antrag 
vollständig erlassen, wenn die erzielten Einnahmen und sonstigen Vorteile unter den jährlichen Kosten 
liegen; sie wird teilweise erlassen, wenn der erzielbare Rohertrag des Grundbesitzes nachhaltig gemin-
dert ist (§ 32 Grundsteuergesetz - GrStG); zuständig ist der Markt Oberschwarzach.

. Erbschafts- und Schenkungssteuer:
Kulturdenkmäler werden nur mit 40 v.H. ihres Wertes angesetzt, wenn die jährlichen Kosten in der Regel 
die erzielten Einnahmen übersteigen und die Denkmäler der Forschung oder Volksbildung zugänglich 
sind. Sind darüber hinaus die Denkmäler seit mindestens 20 Jahren im Besitz der Familie oder in das 
Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes oder national wertvoller Archive eingetragen, so bleiben sie 
in vollem Umfang von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit. Die Steuerbefreiung entfällt (auch 
für die Vergangenheit), wenn die Denkmäler innerhalb von 10 Jahren nach der Schenkung oder nach 
dem Erbfall veräußert werden oder die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung innerhalb dieses Zeit-
raumes wegfallen.

. Vermögenssteuer:
Unter den gleichen Voraussetzungen wie bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer werden Denkmä-
ler nur mit 40 v.H. des festgestellten Wertes angesetzt. Denkmäler bleiben im übrigen völlig außer An-
satz, wenn sie für Forschung und Volksbildung nutzbar gemacht werden, soweit sie seit mind. 20 Jah-
ren im Besitz der Familie stehen oder in die Verzeichnisse national wertvollen Kulturgutes bzw. national 
wertvoller Archive eingetragen sind. Abgezogen werden kann auch die sogenannte Überlast eines 
denkmalgeschützten Gebäudes, die sich aus einem Pauschalansatz je Kubikmeter umbauten Raumes 
des Denkmals errechnet, wobei jedoch auf diese Überlast ein bei der Feststellung des Einheitswerts des 
Grundstücks aus Gründen des Denkmalschutzes gewährter besonderer Abschlag anzurechnen ist.

Steuervergünstigungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten:
Bescheinigungsrichtlinien für die Anwendung der §§ 7h, 10f, 11a des Einkommenssteuergesetzes 
(EstG)
Auch bei Gebäuden, die nicht unter Denkmalschutz stehen, können Ausgaben für Modernisierungen 
beim Finanzamt steuerlich geltend gemacht werden. Dafür muss beim Markt ein Antrag auf Bescheini-
gung mit den entsprechenden Unterlagen eingereicht werden. In Betracht kommen Maßnahmen zur 
sinnvollen Nutzung des erhaltenswerten Gebäudes, z.B. bei Erhaltung und Erneuerung, Umnutzung 
oder Maßnahmen zur notwendigen Anpassung einer Wohnung an den Mindeststandard. Ausnahms-
weise können auch andere Maßnahmen wie Dachausbau, Stellplätze oder Garagen bescheinigungsfä-
hig sein, wenn dies zur sinnvollen Nutzung des Gebäudes unerlässlich ist. Voraussetzungen für die Aus-
stellung einer Bescheinigung:
. Das Gebäude muss im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet liegen
. Der Eigentümer hat mit dem Markt einen Modernisierungs- oder Instandsetzungsvertrag abgeschlos-
sen.

Nicht bescheinigungsfähig sind:
. Eigenleistungen (jedoch Materialkosten sind bescheinigungsfähig)
. Laufende Instandhaltungskosten
. Neubau von Gebäuden nach historischem Vorbild nach vorherigem Abriss
. Einzelne bereits vorher durchgeführte Baumaßnahmen

Nur tatsächlich angefallene Aufwendungen werden von dem Markt bescheinigt. Beim Antrag sind et-
waige Zuschüsse aus der Städtebauförderung o.A. anzugeben. Eine verbindliche Auskunft über die 
Höhe der Steuervergünstigungen kann nur das Finanzamt erteilen. 
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2. Was muss ich tun, um Fördermittel der Städtebauförderung zu erhalten?

. Kontakt mit dem Markt Oberschwarzach aufnehmen.

. Voraussetzung ist die Sanierungserfordernis zur Beseitigung baulicher Missstände, mit dem Ziel einer 
strukturellen und gestalterischen Aufwertung des historischen Ortskerns.

. Anforderung einer für die Antragsteller kostenfreien Beratung des für die Ortssanierung beauftragten 
Architekturbüros über den Markt Oberschwarzach.

. Vorbereiten der erforderlichen Unterlagen für einen Förderantrag wie Pläne, Angebote, Kostenzusam-
menstellung usw. Für komplizierte Maßnahmen ist es empfehlenswert, einen für denkmalpflegerische 
Belange versierten Architekten einzuschalten, um ein aussagekräftiges Gesamtkonzept zu erarbeiten.

. Erstellen des Förderungsantrages wie Städtebauförderung, Denkmalpflege, Wohnungsbauförderung 
mit Hilfestellung des Marktes Oberschwarzach und des Büros des Sanierungsbeauftragten.

. Mit der baulichen Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Bewilligungen vorhanden sind 
oder ein entsprechender Modernisierungsvertrag mit dem Markt Oberschwarzach abgeschlossen ist. 
Förderschädliches Verhalten ist grundsätzlich zu vermeiden!

. Abweichungen gegenüber dem eingereichten und bewilligten Projekt sind zusätzlich zu bewilligen. 
Auch hier darf nicht vorher begonnen werden.

. Nach Abschluss der gesamten baulichen Maßnahme ist der Regierung von Unterfranken und dem 
Landratsamt Schweinfurt ein Verwendungsnachweis vorzulegen, mit Vor- und Sanierungszustand mit-
tels Fotos, Beschreibung und den erforderlichen Handwerkerrechnungen. Auch hier wird Ihnen der 
Markt Oberschwarzach hilfreich zur Seite stehen. 
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Anträge / Formulare
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Antrag
auf Gewährung einer Zuwendung zur Instandsetzung und Gestaltung von Gebäuden und / oder

Flächen im Rahmen der Gestaltungssatzung Oberschwarzach
- Kommunales Förderprogramm des Marktes Oberschwarzach -

Straße, Hausnummer:.......................................

Bezeichnung der Maßnahme: ...................................................................................................

Flurnummer:...................................................

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu den Gesamtkosten der o.g. Erhaltungs- bzw. Gestaltungsmaßnahme in Höhe von:

beantrage ich als Eigentümer Zuwendungen im Rahmen der Gestaltungssatzung
Oberschwarzach - Kommunales Förderprogramm - und bin bereit, die erforderlichen Eigentmittel
aufzubringen.

Mir ist bekannt, dass die Gesamtmaßnahme mit bia zu 30 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten
je Grundstück bzw. wirtschaftliche Einheit, höchstens jedoch EUR 15.000,00 gefördert wird.

Weitere Zuwendungen habe ich beantragt / werde ich beantragen.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum .................................. abgeschlossen.

Ich erkläre, dass ich für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt / nicht berechtigt bin;
dass das Vorhaben noch nicht begonnen und noch kein Antrag gestellt wurde.

Es ist mir bekannt, dass das Vorhaben nicht vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides oder
der Bewilligung des vorzeitigen Baubeginns in Angriff genommen werden darf.

Die Zuwendungen bitte ich auf meine Konto Nr. .................................. bei der
................................................. BLZ: .............................................. zu überweisen.

Das Anwesen / Gebäude ist ein Einzeldenkmal nach der Denkmalschutzliste:

Die Erlaubnis nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz wird gesondert beantragt.

Antragsteller (Name und Anschrift)
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Ort, Datum
..........................................................

An:
Markt Oberschwarzach
Handthaler Straße 9
97516 Oberschwarzach

dem Antrag sind (jeweils 2-fach) beizulegen:
Lageplan, Maßstab 1:1000
Beschreibung des Vorhabens mit Plan
Kostenangebote
Finanzierungsplan

EUR:................................................................

nein

ja, bei.......................................................(bitte Bescheid beilegen)

nein ja

..........................................................
(Unterschrift)



Bewilligungsbescheid

Straße, Hausnummer:.......................................

Eigentümer: .....................................................

Flurnummer:...................................................

Für das oben genannte Vorhaben bewilligt der Markt Oberschwarzach nach dem
Kommunalen Förderprogramm einen Zuschuss von Mitteln des Haushaltesjahres ........
im Wege der Anteilsfinanzierung bis zu

Eine Auszahlung der Mittel im folgenden Jahr ist grundsätzlich möglich.
Andere, zusätzliche oder abweichende Maßnahmen werden mit diesem Bescheid nicht
gefördert. Der Bewilligung der Maßnahme liegt der Antrag vom ................... zugrunde.
Mit der Ausführung der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn alle erfoderlichen
Genehmigungen und Erlaubnisse vorliegen.

Markt Oberschwarzach
Handthaler Straße 9
97516 Oberschwarzach

- Kommunales Förderprogramm -

EUR:................................................................

Zuschussantrag vom:.......................................

Bezeichnung der Maßnahme: ...................................................................................................

1.

Gesamtkosten der förderfähigen
Maßnahme

2. ...............................................................EUR

von den Gesamtkosten sind
voraussichtlich zuwendungsfähig:

3. ...............................................................EUR

es liegt folgender Finanzierungsplan
zugrunde:

Zuschuss des Marktes
Oberschwarzach

Eigenmittel bzw. weitere Förderungen
des Zuwendungsempfängers

4. ...............................................................EUR

...............................................................EUR

...............................................................EUR

Die Maßnahme ist umgehend durchzuführen und der Verwendungsnachweis
vorzulegen. Der Verwendungsnachweis besteht aus dem Formblatt
"Verwendungsnachweis" und einer Ausgabenübersicht, Fotos, die den Zustand vor und
nach der Sanierung zeigen (je 2-fach) und die Original-Rechnungsbelege über
entstandene Ausgaben. Nach Abschluss der Maßnahme sind die beigefügten
Formblätter bei dem Markt Oberschwarzach einzureichen.

5.

Auflagen und Bedingungen:6.
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Neben diesem Bescheid gelten noch folgende Bestimmungen:

. Die Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) / Städtebauförderungsrecht und
  die dazu ergangenen Rechtsvorschriften.

. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)
  laut Anlage

. Die endgültige Höhe der Förderung richtet sich nach den tatsächlichen Kosten der
  Maßnahme. Eine Förderung von Kostenüberschreitungen kommt nur in begründeten
  Ausnahmefällen in Betracht.

. Nach Beendigung sämtlicher Arbeiten ist eine gemeinsame Besichtigung mit dem
  Sanierungsbeauftragten (fachtechnische Prüfung) durchzuführen, der die Ausführung
  im Sinne der Vorschriften der Gestaltungssatzung feststellt.

. Der Markt Oberschwarzach behält sich vor, den Zuschuss zu kürzen oder zu
  streichen, sofern die Ausführung der Maßnahme nicht oder teilweise nicht den
  Festsetzungen der Gestaltungssatzung bzw. den Auflagen und Bedingungen
  entspricht. Maßgeblich ist die fachtechnische Prüfung des Sanierungsbeauftragten.

Bewilligungsbescheid

7.

Dieser Zuwendungsbescheid ist erst wirksam, wenn der Markt Oberschwarzach die
beiligende Erklärung des Zuwendungsempfängers über die Anerkennung der
Zuwendungsbedingungen vorliegt.

8.

1. Bürgermeister

Anlagen:
Erklärung über die Anerkennung der Zuwendungsbedingungen
Formblatt Verwendungsnachweis
Ausgabenübersicht
ANBest-P
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Erklärung über die Anerkennung der
Zuwendungsbedingungen

Straße, Hausnummer:.......................................

Bezeichnung der Maßnahme: ...................................................................................................

Flurnummer:...................................................

Antragsteller (Name und Anschrift)
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Ort, Datum
..........................................................

An:
Markt Oberschwarzach
Handthaler Straße 9
97516 Oberschwarzach

dem Antrag sind (jeweils 2-fach) beizulegen:
Lageplan, Maßstab 1:1000
Beschreibung des Vorhabens mit Plan
Kostenangebote
Finanzierungsplan

Der Nachweis über die Verwendung der Mittel ist gegenüber des Marktes
Oberschwarzach zu erbringen. Dieser ist berechtigt, die Verwendung der Mittel durch
Einsichtnahme in die Bücher und Belege und durch örtliche Besichtigung zu prüfen.

1.

Dem Markt Oberschwarzach sind als Verwendungsnachweis die geforderten unterlagen
nebst zahlenmäßiger Nachweisung des Zuschussempfängers in doppelter Ausfertigung
vorzulegen. Die Richtigkeit ist vom Zuwendungsempfänger zu bestätigen (siehe entspr.
Formblätter)

2.

Wird der Zuschuss nicht, nur teilweise oder für einen anderen als den
bestimmungsgemäßen Zweck verwendet oder werden sonstige Bedingungen nicht
eingehalten, so sind die Mittel in voller oder teilweiser Höhe zurückzuzahlen. Ebenso
können für den Rückzahlungsbetrag Zinsen in Höhe von 6 v.H. für das Jahr verlangt
werden.

3.

Zuschüsse werden anteilig zurückgefordert, falls die Auflagen des
Bewilligungsbescheides nicht oder nicht vollständig eingehalten oder erfüllt werden.

4.

Die vorgenannten Zuschussbedingungen werden durch nachstehende
Unterschrift verbindlich anerkannt.

..........................................................
(Ort, Datum)

..........................................................
(Unterschrift)



Prüfung und Feststellung der Zuwendungsfähigkeit

Straße, Hausnummer:.......................................

Eigentümer: .....................................................

Flurnummer:...................................................

Markt Oberschwarzach
Handthaler Straße 9
97516 Oberschwarzach

- Kommunales Förderprogramm -

Zuschussantrag vom:.......................................

Bezeichnung der Maßnahme: ...................................................................................................
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Antrag vollständig ausgefüllt

Lageplan, Maßstab 1:1000

Beschreibung des Vorhabens

ausreichende Angebote liegen vor
(bei Kosten bis zu 10.000 EUR pro Gewerk sind zwei Angebote,
bei Kosten über 10.000 EUR sind drei Angebote beizulegen.)

Stellungnahme des Sanierungsbeauftragten zum Vorhaben liegt vor

zugestimmt (ggf. mit Auflagen)

das Vorhaben ist förderfähig nach dem komm. Förderprogramm des Marktes Oberschwarzach

Baugenehmigung erforderlich

ja

abgelehnt

nein

Baugenehmigung erteilt am:.......................

Erlaubnis nach Bayer. DSchG:

liegt vor nicht erforderlich

Zuwendungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigt:

ja nein

Es fehlen noch 2 vergleichbare Angebote

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................



Prüfung und Feststellung der Zuwendungsfähigkeit

Gesamtkosten der Maßnahme ...............................................................EUR

Zuwendungsfähige Kosten: ...............................................................EUR

Zuschuss des Marktes Oberschwarzach
(30 v.H aus EUR, max. EUR 15.000,00)

...............................................................EUR
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Pos. Gewerk /
Einzelmaßnahme

Firma Unterlagen
liegen vor

Kostenangebot
vom:

zuwendungs-
fähige Kosten

Zuschuss
25 v.H.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SUMME max. 15.000,00 EUR

ja nein EUR EUR

..........................................................
(Markt Oberschwarzach)

.....................................................................
(Sanierungsbeauftragter, technisch geprüft)

Zuwendungsbescheid vom: ...............................................................EUR

bisher bewilligt:
am:   .................EUR
am:   .................EUR
am:   .................EUR

bisher ausgezahlt:
am:   .................EUR
am:   .................EUR
am:   .................EUR



Verwendungsnachweis
zur Instandsetzung und Gestaltung von Gebäuden und / oder Flächen im Rahmen der

Gestaltungssatzung Oberschwarzach
- Kommunales Förderprogramm des Marktes Oberschwarzach -

Straße, Hausnummer:.......................................

Bezeichnung der Maßnahme: ...................................................................................................

Flurnummer:...................................................

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den Gesamtkosten der o.g. Erhaltungs- bzw. Gestaltungsmaßnahme wurde ein Zuschuss in
Höhe von:

Antragsteller (Name und Anschrift)
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Ort, Datum
..........................................................

An:
Markt Oberschwarzach
Handthaler Straße 9
97516 Oberschwarzach

EUR:................................................................

..........................................................
(Unterschrift)

mit Bescheid vom .................................... Nr. ...................................... bewilligt.

Es wird versichert, dass

. die Ausgaben im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben angefallen sind und mit der
  Baurechnung übereinstimmen

. die nicht zuwendungsfähgien Beträge, z.B. Rückforderungen und Rückzahlungen abgesetzt
  werden.

Anlagen:
Übersicht über die Ausgaben, 2-fach
Fotos vorher / nacher, 2-fach
Original-Rechnungsbelege, 1-fach
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Verwendungsnachweis
zur Instandsetzung und Gestaltung von Gebäuden und / oder Flächen im Rahmen der

Gestaltungssatzung Oberschwarzach
- Kommunales Förderprogramm des Marktes Oberschwarzach -

Antragsteller (Name und Anschrift)
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Ort, Datum
..........................................................

An:
Markt Oberschwarzach
Handthaler Straße 9
97516 Oberschwarzach

lfd.Nr. Tag der
Zahlung

Empfänger
Grund der Auszahlung

Betrag
EUR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SUMME

.....................................................................
(Sanierungsbeauftragter, technisch geprüft)
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Endabrechnung

Straße, Hausnummer:.......................................

Eigentümer: .....................................................

Flurnummer:...................................................

Markt Oberschwarzach
Handthaler Straße 9
97516 Oberschwarzach

- Kommunales Förderprogramm -

Zuschussantrag vom:.......................................

Bezeichnung der Maßnahme: ...................................................................................................

Verwendungsnachweis vom: ....................................................................................................

Pos. Gewerk /
Einzelmaßnahme

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SUMME

Rechnungs-
betrag

Firma zuwendungsfähige
Kosten
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Endabrechnung

Markt Oberschwarzach
Handthaler Straße 9
97516 Oberschwarzach

- Kommunales Förderprogramm -

..........................................................
(Markt Oberschwarzach)

.....................................................................
(Sanierungsbeauftragter, technisch geprüft)

Landratsamt Schweinfurt: ...............................................................EUR

Landesamt für Denkmalpflege: ...............................................................EUR

Bezirk Unterfranken: ...............................................................EUR

Sonstige ...............................................................EUR

Zuwendungen Dritter

Fördersatz 30 v.H.
Zuschuss des Marktes
Oberschwarzach ...............................................................EUR

sachlicher Bericht

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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Im nördlichen Altort ist damit ein uneinheitliches 
Parzellengefüge auffällig, während der südliche 
Ortsteil eine geplante Ortsstruktur mit seiner linea-
ren Hauptstraße und rechtwinkligen Seitengassen 
die phasenweise Ortserweiterung sichtbar macht. 
Die Erhaltung dieses zweigeteilten Straßengefü-
ges ist ein städtebauliches Erscheinungsbild, das 
zur Identität des Ortes beiträgt. Begleitend prägen 
auch die baulich geschlossenen Straßenräume die 
städtebauliche Gesamtstruktur. 

Eine Besonderheit sind sogenannte Straßenplatz-
räume, wie an der Einmündung der Vorstadt in die 
Hauptstraße und im zweigeteilten Platzraum in der 
Wethstraße, die sich zusätzlich höhenversetzt mit 
einer Lindenallee als länglichen Raum darstellt.

Zu den geschlossenen Platzräumen zählt mit ganz 
eigenem Charakter in seiner Unversehrtheit der 
Platz vor der Kirche als ehemaliger Kirchhof; er ist 
als Vorfeld zur Kirche unverzichtbar, daran ange-
bunden die breite Auffahrt zum Kirchberg. 

Die überragende, als Höhendominante einmalige 
Gebäudegruppe des Kirchberges bildet die Orts-
silhouette mit Pfarrkirche und ehemaligem Amts-
schloss und beansprucht den Schutz der Freistel-
lung ohne Beeinträchtigung von bedrängenden 
und höhenmäßig konkurrierenden Baumassen zur 
Bewahrung des Ortsbildes.

Die mittig durch den Ort offen fließende Schwarz-
ach verläuft von Osten von der Weethstraße nach 
Westen zur Dorfmühle. An den Ortsrändern wird 
das Gewässer von Gehölzstreifen begleitet. Meh-
rere Brücken und Stege überqueren den Bach. In-
nerorts wird die Schwarzach von landwirtschaftli-
chen Nebengebäuden begleitet. Eine Zugänglich-
keit ist an der Handthaler Straße und an der Unte-
ren Ofengasse möglich.

Die Schwarzach hat sich seit Erstellung des Urka-
tasters 1833 nicht verändert und zählt zu den zu 
erhaltenden Gestaltungselementen in Ober-
schwarzach. 

Oberschwarzach dürfte einer der ältesten Sied-
lungsorte in dieser Region sein. Archäologische 
Funde verweisen auf mittel- und jungsteinzeitliche 
Niederlassungen bis ca. 9.000 V. Chr. und auf 
Siedlungen aus der Eisenzeit um 450 V. Chr., auf 
merowingische Reihengräberfelder und auf eine 
untertägige mittelalterliche Ortsbefestigung. Histo-
risches Zentrum ist der Kirchberg mit seiner topo-
grafischen Besonderheit, der katholischen Pfarr-
kirche St. Peter und Paul und das überragende 
ehemalige fürstbischöfliche Amthaus aus der Re-
naissance. 

Charakteristisch ist das unregelmäßige Parzellen-
gefüge mitsamt dem zweigeteilten Wege- und 
Straßensystem, das ein phasenhaftes Wachsen 
der Ortschaft und seinen zusammengesetzten ad-
ditiven Charakter deutlich macht.

Platzartige Aufweitungen, besonders vor dem 
Kirchhof, dem Amtschloss und im nördlichen Be-
reich der Hauptstraße ersetzen das sonst typische 
räumliche Zentrum, wie z.B. den gewohnten 
Marktplatz.

Die noch im einzelnen benannten Denkmäler be-
sitzen in ihrer Vielfalt ein außerordentliches Allein-
stellungsmerkmal und fordern dazu auf, dieses 
einmalige, in der Region nicht vergleichbare Bau- 
und Raumgefüge nachhaltig unter den Schutz zu 
stellen. 

Der auf den ersten Blick geschlossene Ortsgrund-
riss wird durch baulich-räumliche Gegensätze in 
seiner einmaligen Ortsstruktur bestimmt; der er-
höht liegende Bereich um den Kirchplatz mit wich-
tigen Sonderfunktionen wird auch im Kommuna-
len Denkmalkonzept durch die nobilierte Architek-
tur deutlich als Merkzeichen wahrgenommen. 

Die durch drei rechtwinklige Bögen gewundene 
Hauptstraße um den Kirchberg weist auf frühere 
Ortsentwicklungen im nördlichen Ortsgefüge hin. 
Auffällig sind in den Kurven die platzartigen Auf-
weitungen und die dreigliedrige Zuwegung zum 
Kirchplatz. 

Historisches Orts- und Baugefüge mit Denkmalliste



Regierungsbezirk Unterfranken

Landkreis Schweinfurt

Markt Oberschwarzach

Baudenkmäler

D-6-78-164-52 Alttännig. Gedenkstein, in Form eines Pyramidenstumpfes mit Reliefdarstellung
Johannes des Täufers, auf einem Tischsockel mit Reliefdarstellung eines Waldunfalls
und Inschriften, Sandstein, bez. 1836; Straße von Altenschönbach nach Schönaich,
Waldabteilung Alttännig.
nachqualifiziert

D-6-78-164-68 Aschengrund. Fluraltar, Nische mit Relief des Kreuzschleppers in Rocaille-Rahmung mit
geschwungener Verdachung, Sockel mit Inschrift, Rokoko, bez. 1776; Flankenmauern
erneuert.
nachqualifiziert

D-6-78-164-18 Bimbacher Straße. Bildstock, auf niedrigem Tischsockel eine Säule, Aufsatz mit Relief
der Kreuzigung Chridti mit zwei Assistenzfiguren, Rückseite hl. Michael mit Schwert und
Waage, Sandstein, 1738; an der Straße nach Bimbach.
nachqualifiziert

D-6-78-164-21 Breitbach 18. Bildstock, sich verjüngender abgefaster Vierkantschaft auf Sockel, Aufsatz
mit Pietà-Relief, errichtet 1911, erneuert 1989.
nachqualifiziert

D-6-78-164-20 Breitbach 29. Kath. Filialkirche St. Johannes der Täufer, Saalbau mit polygonalem
Chorabschluss und Dachreiter, 1757; mit Ausstattung.
nachqualifiziert

D-6-78-164-59 Dachs. Pfeilerbildstock, Inschriftensockel mit wenig eingezogenem Mittelstück mit
Bildnische und einem Aufsatzblick, in der Nische die Figur des hl. Urban im
Bischofsornat, neugotisch, bez. 1873; nordöstlich des Ortes, am Fuß der Weinberge.
nachqualifiziert

D-6-78-164-55 Dorfstraße 6. Bauernhof, zweigeschossiges giebelständiges Halbwalmdachhaus mit
verputztem Fachwerkobergeschoss, 18. Jh.; Nebengebäude, Satteldachbau aus
Bruchsteinmauerwerk, 18. Jh.; Hofmauer mit Pforte, bez. 1799.
nachqualifiziert

D-6-78-164-53 Dorfstraße 8. Kath. Filialkirche St. Bartholomäus, Bruchsteinbau mit eingezogenem
Chor und Dachreiter, 1924.
nachqualifiziert

D-6-78-164-54 Dorfstraße 21. Fußgängerpforte mit Kugelaufsätzen, Sandstein, bez. 1788/1840.
nachqualifiziert
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D-6-78-164-56 Dorfstraße 29. Mariensäule, Tischsockel mit gefastem Schaft, Figur der Maria
Immaculata, neugotisch, 1875; Ortsende nach Gerolzhofen.
nachqualifiziert

D-6-78-164-26 Düttingsfeld 10. Kath. Filialkirche St. Wendelin, Sandsteinquaderbau mit Dachreiter
und Sandsteingewänden, neugotisch, 2. Hälfte 19. Jh.; mit Ausstattung.
nachqualifiziert

D-6-78-164-29 Eichelsteig. Steinkreuz, sog. Magdalenenkreuz an der Stelle der abgegangenen
Wallfahrtskirche "Steinbrünner Magdalena" mit Franziskanerhospitz, hohes Kreuz auf
Sockel, Sandstein, bez. 1867.
nachqualifiziert

D-6-78-164-57 Gartenäcker. Bildstock, Tischsockel mit Säule, Ausatz mit Darstellung der Kreuzigung
Christi, Rückseite Pietà, Seitenfiguren, bez. 1707; erneuert 2010; am Ortsausgang nach
Mutzenroth.
nachqualifiziert

D-6-78-164-27 Handthal 8. Kath. Filialkirche St. Maria Magdalene, Saalbau mit polygonalem
Chorabschluss und Dachreiter, 1811; mit Ausstattung.
nachqualifiziert

D-6-78-164-28 Handthal 28. Bildstock, schmaler Sockel mit Säule, Aufsatz von stilisiertem Blattwerk
und Voluten gerahmt, Reliefdarstellung der Kreuzigung mit Assitenzfiguren,
Seitenfiguren hl. Dorothea und hl. Banthaleon, bez. 1709; erneuert; am östlicher
Ortsausgang.
nachqualifiziert

D-6-78-164-1 Hauptstraße 1. Wohnhaus, zweigeschossiger traufständiger Walmdachbau mit
geohrten Fensterrahmungen, 18. Jh.; Hausfigur, hl. Joseph, Sandstein; Pfeilerportal mit
Kugelaufsätzen, Sandstein.
nachqualifiziert

D-6-78-164-2 Hauptstraße 8. Wohnhaus, zweigeschossiger giebelständiger Halbwalmdachbau mit
Zierfachwerkobergeschoss und geohrten Fensterrahmungen, 1737.
nachqualifiziert

D-6-78-164-3 Hauptstraße 15. Gasthaus "Zur Traube", zweigeschossiger giebelatändiger
Satteldachbau mit Zierfachwerkgiebel, geohrte und gefaste Sandsteingewände im EG,
bez. 1669.
nachqualifiziert

D-6-78-164-4 Hauptstraße 17. Hausfigur, Muttergottes, in einer Nische, 18./19. Jh.
nachqualifiziert
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D-6-78-164-5 Hauptstraße 22. Relief, Marienkrönung, 18./19. Jh.
nachqualifiziert

D-6-78-164-6 Hauptstraße 24. Wohnhaus, zweigeschossiger Walmdachbau mit geohrten
Fensterrahmungen, bez. 1749; Immaculata-Figur.
nachqualifiziert

D-6-78-164-7 Hauptstraße 29. Hoftor mit Fußgängerpforte, Kugelaufsätze, Sandstein bez. 1776;
Nepomuk-Figur, auf einer Konsole am Haus, 18. Jh.
nachqualifiziert

D-6-78-164-8 Hauptstraße 36. Bildstock, Tischsockel mit Säule auf Vierkantfuß, Aufsatz mit
Reliefdarstellung der Kreuzigung Christi mit zwei Assistenzfiguren, auf der Rückseite
Relief des hl. Valentin mit zwei Stifterfiguren, von eisernem Doppelkreuz bekrönt, am
Sockel bez. 1843.
nachqualifiziert

D-6-78-164-19 Hauptstraße; Hofwiesen. Kreuzstein, bez. 1520; Ortsausgang nach Siegendorf.
nachqualifiziert

D-6-78-164-22 Haus Nr. 14. Hausfigur, Pietà, 19. Jh.
nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert

D-6-78-164-44 Hofäcker. Kreuzstein, auf der Vorder- und Rückseite je ein erhabenes Wiederkreuz
(sog. "Ebracher Typ"), je links daneben eine Pflugreute, mittelalterlich; an der Straße
nach Ebersbrunn.
nachqualifiziert

D-6-78-164-23 In Breitbach. Bildstock, viereckiger Schaft auf Inschriftensockel mit Aufsatz,
Reliefdarstellung der Hl. Dreifaltigkeit, neubarock, bez. 1905; an Straßenkreuzung, im
Dorf.
nachqualifiziert

D-6-78-164-24 In Breitbach. Wegkreuz, Kruzifix auf Sandsteinsockel, 1915; im Dorf.
nachqualifiziert

D-6-78-164-30 In Kammerforst. Kath. Kapelle St. Valentin, kleiner Zeltdachbau mit Dachreiter auf
quadratischem Grundriss, 1708.
nachqualifiziert

D-6-78-164-43 In Schönaich. Wegkapelle, kleiner Massivbau mit Satteldach und vergitterter Nisch,
Figurengruppe Pietà aus Sandstein auf einem Sockel, bez.  1843; am Ortsende nach
Breitbach.
nachqualifiziert
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D-6-78-164-47 In Schönaich. Bildstock, rundbgiger Aufsatz mit Bekrönungskreuz und Relief des hl.
Georg und den vierzehn Nothelfern, 18. Jh.
nachqualifiziert

D-6-78-164-49 In Siegendorf. Bildstock, Vierkantschaft auf niedrigem Tischsockel, Aufsatz mit Pietà,
bez. 1859.
nachqualifiziert

D-6-78-164-32 Kammerforst 19. Bildstock, gefaster vierkantschaft auf gemauertem Sockel, Aufsatz mit
Reliefdarstellung der Kreuzigung Christi, Seitenfiguren, 17./18. Jh.; am Weg nach
Breitbach.
nachqualifiziert

D-6-78-164-13 Kirchberg. Mariensäule, hohe Sandsteinsäule mit Marienfigur, von eiserner Einfriedung
umgeben, neugotisch, 2. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert

D-6-78-164-10 Kirchberg 3. Wohnhaus, ehem. Schule, zweigeschossiges Satteldachhaus mit geohrten
Fensterrahmungen, 18./19. Jh.
nachqualifiziert

D-6-78-164-11 Kirchberg 4. Kath. Pfarrkirche St. Petrus und Paulus, dreischiffige Hallenkirche mit
Polygonalchor 1478, 1602 überarbeitet, Langhaus 1947, Turm im Kern spätgotisch; mit
Ausstattung.
nachqualifiziert

D-6-78-164-60 Kirchberg 7. Gemeindehaus, eingeschossiger Sandsteinquaderbau mit Treppengiebeln,
2. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert

D-6-78-164-12 Kirchberg 11. Ehem. Fürstbischöfliches Amtshaus, dreigeschossiger Satteldachbau mit
Treppengiebeln, polygonaler Treppenturm und zwei runde Ecktürme mit Welschen
Hauben, erbaut ab 1600 anstelle eines älteren Schlosses der Truchsesse von
Henneberg, erweitert unter Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn ab 1604,
Umgestaltet 1720, bez. 1614; eingeschossige Nebengebäude um einen Vierseithof.
nachqualifiziert

D-6-78-164-16 Kr SW 48. Kreuzschlepper, auf einem Tischsockel balusterartiger Schaft, Aufsatz mit
Kreuzschlepper, Original aus Sandstein von 1732; ersetzt durch eine Kopie aus
Muschelkalk 2009; am südwestlichen Ortsrand.
nachqualifiziert

D-6-78-164-25 Linden. Wegkapelle, kleiner Massivbau mit Satteldach und Nische, bez. 1821; am
westlichen Ortsausgang, an der Bundesstraße 22.
nachqualifiziert
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D-6-78-164-58 Mahlholzäcker. Bildstock, auf hochrechteckigem Sockel ein achteckiger Schaft mit
Krabben besetztem Aufsatz, Darstellung der Hl. Dreifaltigkeit und der Pietà, neugotisch,
bez. 1840, erneuert 1986; südwestlich des Ortes, an einer Wegegabel.
nachqualifiziert

D-6-78-164-34 Mutzenroth 3. Kath. Filialkirche St. Lukas, Sandsteinquaderbau mit Satteldach und
Dachreiter, neuromanisch, um 1850, 1964-65 erweitert.
nachqualifiziert

D-6-78-164-42 Nähe Am Katzenberg. Wegkapelle, kleiner Massivbau mit Satteldach und vergitterter
Nische, darin ein Dreifaltigkeitsrelief aus Sandstein auf einem Sockel, bez. 1843;
Ortsausgang nach Altenschönbach.
nachqualifiziert

D-6-78-164-9 Nähe Hauptstraße. Hl. Nepomuk, Sandsteinfigur auf einem Sockel mit Inschrift, bez.
1808, erneuert 1973; bei der Bachbrücke.
nachqualifiziert

D-6-78-164-33 Nähe Kammerforster Weg. Retabel-Bildstock, Inschriftensockel, darüber eine von
Säulchen gerahmte Bildplatte mit Darstellung der Mutter Gottes und Abdeckung mit
Flachgiebel, Sandstein, bez. 1881; am Weg nach Breitbach.
nachqualifiziert

D-6-78-164-17 Nähe Schallfelder Weg. Bildstock, auf niedrigem Tischsockel Vierkantschaft mit Aufsatz,
Reliefdarstellung der Kreuzigung Christi mit Assistenzfiguren, auf der Rückseite Relief
der Pietà mit Schwert, bez. 1772; Kreuzung der Straßen nach Mutzenroth und Bimbach,
nördliches Ortsende.
nachqualifiziert

D-6-78-164-15 Nähe Schallfelder Weg; Nähe Kirchberg. Friedhofskreuz auf Sandsteinsockel mit
historistischem Dekor, 19. Jh.; Kreuzwegstationen, um 1900.
nachqualifiziert

D-6-78-164-36 Pfaffenteich. Bildstock, auf abgeschrägtem Inschriftensockel ein hoher, sich
verjüngender abgefaster Schaft, Aufsatz mit Relief der Pietà, Seitenfiguren hl. Wendelin
und hl. Sebastian, von Johann Hillenbrand, Straße nach Oberschwarzach.
nachqualifiziert

D-6-78-164-46 Sandwiesenbach; Tannenschlag; Klosterweg. Steinkreuz, Sandstein; Waldabteilung
Herrgottschlag.
nachqualifiziert

D-6-78-164-40 Schönaich 1. Relief der Pietà, Sandstein, 19. Jh.; im Giebel.
nachqualifiziert
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D-6-78-164-39 Schönaich 6. Relief, Marienkrönung, bez. 1843; im Giebel.
nachqualifiziert

D-6-78-164-38 Schönaich 8. Hausfigur, Muttergottes mit Kind, bez. 1842.
nachqualifiziert

D-6-78-164-41 Schönaich 9. Relief, Marienkrönung, 19. Jh.; im Giebel.
nachqualifiziert

D-6-78-164-37 Schönaich 11. Kath. Filialkirche St. Michael, unverputzter Sandsteinquaderbau mit
Dachreiter, neugotisch, 2. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert

D-6-78-164-51 Siegendorf 1. Wegkapelle, kleiner massiver Satteldachbau, mit Kreuzigungsrelief von
1677, erneuert 1973; Ortsausgang nach Oberschwarzach.
nachqualifiziert

D-6-78-164-61 Siegendorf 1. Friedhofskreuz, Sandstein, 1934 von Georg Kreisel (Zell); renoviert 1974.
nachqualifiziert

D-6-78-164-48 Siegendorf 11. Kath. Filialkirche St. Wendelin, kleiner Satteldachbau mit Dachreiter und
ingezogenem Chor, Mitte 19. Jh., 1970 erneuert.
nachqualifiziert

D-6-78-164-50 Siegendorf 27. Bildstock, Inschriftensockel Vierkantschaft, Aufsatz mit Relief des hl.
Georg, Rückseite hl. Anna, bez. 1842; erneurt 1974 und 2006; im Ort
nachqualifiziert

D-6-78-164-35 St 2272. Bildstock, auf breit angelegtem, aus Sandsteinquadern gemauertem Sockel
einer verkürzten Säule, Aufsatz mit Kreuzigungsrelief, 18. Jh.; am Ortsausgang nach
Wiebelsberg.
nachqualifiziert

D-6-78-164-31 Straßenäcker. Wegkreuz, hohes Sandsteinkreuz mit Korpus aus Muschelkalk, errichtet
1891, renoviert 1950; an der Straße nach Oberschwarzach.
nachqualifiziert

D-6-78-164-14 Untere Ofengasse. Tabernakelbildstock, auf einem viereckigen Sandsteinsockel ein
rundbogiger Aufsatz, der vor von zwei Säulchen und hinten von einer Reliefplatte
getragen wird, die Darstellung auf der Reliefplatte zeigt die Hl. Dreifaltigkeit, , 18. Jh.
nachqualifiziert
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D-6-78-164-45

 Anzahl Baudenkmäler: 62

Wengertsberg. Kreuzstein, mittelalterlich; alte Steige, Gabelung Klosterweg.
nachqualifiziert
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Regierungsbezirk Unterfranken

Landkreis Schweinfurt

Markt Oberschwarzach

Bodendenkmäler

Siedlung des Mittelneolithikums.
nachqualifiziert

D-6-6128-0006

Siedlung des Neolithikums und der jüngeren Latènezeit.
nachqualifiziert

D-6-6128-0008

Freilandstation des Paläolithikums und des Mesolithikums sowie Siedlung der
Linearbandkeramik und Brandgräber der Hallstattzeit.
nachqualifiziert

D-6-6128-0009

Körpergräber vermutlich des Mittelalters.
nachqualifiziert

D-6-6128-0015

Untertägige Teile der abgegangenen mittelalterlichen und neuzeitlichen
Ortsbefestigung von Oberschwarzach.
nachqualifiziert

D-6-6128-0065

Untertägige Teile der Kath. Pfarrkirche St. Petrus und Paulus in Oberschwarzach,
Fundamente mittelalterlicher Vorgängerbauten sowie Körpergräber des Mittelalters
und der frühen Neuzeit.
nachqualifiziert

D-6-6128-0066

Untertägige Teile des frühneuzeitlichen Schlosses in Oberschwarzach sowie
Fundamente eines vermutlich spätmittelalterlichen Vorgängerbaus.
nachqualifiziert

D-6-6128-0067

Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im ehem. befestigten Ortsbereich von
Oberschwarzach mit frühneuzeitlicher Ortserweiterung.
nachqualifiziert

D-6-6128-0068

Untertägige Teile der frühneuzeitlichen Kath. St. Johannes Kirche in Breitbach.
nachqualifiziert

D-6-6128-0072

Seite 8/9 Bodendenkmäler - Stand 16.04.2020© Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Seite 61



Fundamente einer abgegangenen Kapelle der frühen Neuzeit.
nachqualifiziert

 Anzahl Bodendenkmäler: 10

D-6-6128-0081
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